
1027 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates :?CI. GP~ 

6. 11. 1968 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz VQm XXXXXXXXXX 
1968, mit. dem das Kriegsopferversorgungs­
gesetz 1957 neuerlich abgeändert und ergänzt 

wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBL 
Nr. 152, in der Fassung der Bundesgesetze BGBL 
Nr. 172/1957, BGBL Nr. 261/1957, BGBL 
Nr. 289/1959, BGBL Nr. 319/1961, BGBL 
Nr. 218/1962, BGBL Nr. 25611963, BGBL 
Nr. 282/1963, BGBL Nr. 202/1964, BGBL 
Nr. 305/1964, BGBL Nr. 83/1965, BGBL 
Nr. 7/1967 und BGBL Nr. 258/1967 wird wie 
folgt abgeändert und ergänzt: 

1. § 6 Abs. 3 und 4 haben zu lauten: 

,,(3) Bei der Vergabe von Tabakverschleißge­
schäften jeder Art im Sinne des III. Abschnittes 
des Tabakmonopolgesetzes 1968, BGBL Nr. 38, 
genießen Empfänger einer Beschädigtenrente 
(§ 7 Abs. 1), Witwenrente (§ 35 Abs. 2) oder 
Witwenbeihilfe (§ 36 Abs. 2) vor anderen Be­
werbern ein unbedingtes Vorzugsrecht. 

(4) Durch Abs. 3 werden die Bestimmungen 
des § 7 des Opferfürsorgegesetzes nicht berührt." 

2. § 11 hat zu lauten: 

,,§ 11. (1) Die Grundrente beträgt monatlich 
bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 

30 v.H. ...... .•..... ..... .... .... 76S, 
40· v. H. ......................... 103 S, 
50 v. H. .....................•.... 248 S, 
60 v. H. ......................... 331 S, 
70 v. H. ......................... 463 S, 
80 v. H. ......................... 600 S, 
90 v. H. und mehr ................ 1150 S. 

(2) Die Grundrente nach Abs. 1 ist vom Ersten 
des Monates an, in dem männliche Schwerbeschä­
digte das 60. und weibliche Schwerbeschädigte das 
55. Lebensjahr vollenden, um 48 S zu erhöhen. 

(3) An die Stelle der inden Abs. 1 und 2 
angeführten Beträge treten mit Wirkung vom 

1. Jänner 1969 und in der Folge vom 1. Jänner 
eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf 
§ 63 vervielfachten Beträge." 

3. § 11 a Abs. 5 hat zu lauten: 

,,(5) Empfängern einer Pflegezulage der 
Stufe III, IV oder V oder einer Blindenzulage 
in der Höhe einer dieser Pflegezulagen ist die 
Schwerstbeschädigtenzulage, falls sich nicht aus 
Abs. 1 bis 4 ein höherer Betrag ergibt, in fol­
gender Höhe zu leisten: 

Bei einem Anspruch auf Pflege(Blinden)zulage 
der Stufe III im Betrag nach Abs. 4 lit. C; 

bei einem Anspruch auf Pflege(Blinden)zulage 
der Stufe IV im Betrag nach Abs. 4 lit. d; 
bei einem Anspruch auf Pflege(Blinden)zulage 
der Stufe V im Betrag nach Abs. 4 lit. e." 

4. § 12 Abs. 1, 2, 3 und 7 haben zu lauten: 

,,(1) Schwerbeschädigte, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, ,erhalten zur Sicherung ihrer 
Lebenshaltung zur Grundrente eine Zusatzrente, 
wenn sie nicht in der Lage sind, 'eine Erwerbs­
tätigkeit auszuüben, die ihnen unter Berüm.sich­
tigung ihres Gesundheitszustandes, ihrer Lebens­
verhältnisse, Kenntnisse und Fähigkeiten unter 
Bedachtnahme auf die Lage des Arbeitsmarktes 
billigerweise zugemutet werden kann, oder wenn 
sie kein Einkommen haben, das nach Abs. 2 die 
Gewährung einer Zusatzrente ausschließt. 

(2) Die Zusatzrente beträgt monatlich 633 S. 
Sie ist --'- abgesehen von den in den Abs. 5 und 
6 enthaltenen Regelungen - auf Antrag und 
nur insoweit zu zahlen, als das monatlich,e Ein­
kommen (§ 13) ,des Schwerbeschädigten ohne 
Berüwichtigung der Grundrente und einer all­
fälligen Schwerstbeschädigtenzulage die Höhe der 
ihm bei Erwerbsunfähigkeit zustehenden Be­
schädigtenrente (Grundrente und Zusatzrente, 
jedoch ohne B,erüm.sichtigung der Erhöhungen 
nach Abs. 3 und § 11 Abs. 2) ni,cht erreicht; diese 
Grenze erhöht sich, falls Kinderzulagen und 
Frauenzulage (§§ 16, 17) gebühren, um deren 
Betrag. 

(3) Die Zusatzrente ist insoweit zu erhöhen, 
als das monatliche Einkommen (§ 13) abzüglich 
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2 1027 der Beilagen 

eines Freibetrages von 230 S und ohne Berück­
sichtigungder Grundrente und einer allfälligen 
Schwerstbeschä.digtenzulage bei einer Minderung 
der Erwerbsfähigkeit von 

50 und 60 v. H. den Betrag von .. '" 488 S, 
70 und 80 v. H. den Betrag von ..... 546 S, 
90 v. H. und mehr den Betrag von .. , 604 S 

.nicht erreicht." 

,,(7) An die Stelle der in den Abs. 2 und 3 
angeführten Beträge treten mit Wirkung vom 
1. Järiner 1969 und in der Folge vom 1. Jänner 
eines jeden Jahres die unter Bedamtnahme auf 
§ 63 vervielfa,chten Beträge." 

5. § 13 Abs. 4, 5, 8 und 9 haben zu lauten: 

,,(4) Der Ermittlung des Einkommens aus 
Land- und Forstwirtsc.i.aftsind 20 v. H. des 
letztmalig vor dem 1. Juli 1967 festgestellten 
Einheitswertes des land- und forstwirtschaft­
lichen Betriebes zuzüglich 20 v. H. der Einheits­
wertanteile der Zupachtungen und abzüglich 
20 v. H. der Einheitswertanteile der Verpachtun­
gen zugrunde zu leger!.. Der so ermittelte Wert 
ist bei gepachteten und verpachteten Grund­
stücken um den vereinbarten Pachtzins zu min­
dern beziehungsweise zu erhöhen. Für Frucht­
nießungen gilt die gleiche Regelung wie für 
Zupachtungen und Verpachtungen. übersteigt 
der Einheitswert des land- und forstwirt-
5chaftlichen Betriebes unter entsprechender Be­
rücksichtigung der Einheitswertanteile der Ver­
pachtungen, Zupachtungen und Fruchtnießungen 
den Betrag von 5000 S, ist d,er nach den vor­
stehenden Bestimmungen ermittelte Betrag für 
je weitere 1000 S des Einheitswertes um 84 S, bei 
Verheirateten um 109 S 20 g, zu erhöhen. Ein 
Zwölf tel des auf diese Weise errechneten Betra­
ges gilt als monatlich,es Einkommen aus Land­
und Forstwirtschaft. Bei Empfängern einer Be­
schädigtenrente entsprechend einer Minderung 
der Erwerbsfähigkeit von 70 oder 80 v. H. ist 
ein Zehntel, bei Empfängern einer Beschädigten­
rente entsprechend einer Minderung der Er­
werbsfähigkeit von mindestens 90 v. H. oder 
einer Hinterbliebenenrente ein Fünftel des auf 
Grund des Einheitswertes ermittelten Einkom­
mens abzusetzen. Weitere Absetzungen von 
diesem Einkommen sind nicht zulässig. 

(5) Wurde ein land- und forstwirtschaftlicher 
Betrieb vertraglich übergehen, 5ind der Ermitt­
lung des Einkommens des übergebers ohne 
Rücksicht auf Art und Ausmaß der. ausbedun­
genen Leistungen 12 v. H. - bei Verheirateten 
6 v. H. - des letztmalig vor dem 1. Juli 1967 
festgestellten Einheitswertes ,des übergebenen 
land- und forstwirtschaftlichen B,etriebes zu­
grunde zu legen. übersteigt der Einheitswert des 
übergebenen Betriebes den Betrag von 5000 S, 

.ist der nach den vorstehenden Bestimmungen 
ermittelte Betrag für je weitere 1000 S des Ein-

heitswertes um 84 S, bei Verheirateten um 
109 S 20 g, zu erhöhen. Ein Zwölf tel des auf 
diese Weise errechneten Betrages gilt als monat­
liches Einkommen des übergebers. Absetzungen 
von diesem Einkommen sind nicht zulässig." 

,,(8) An die Stelle der gemäß Abs. 4 bis 7 
errechneten monatlichen Einkommensbeträge 
treten mit Wirkung vom 1. Oktober 1968 und 
in der Folge vom 1. Jänner eines jeden Jahres die 
unter Bedachtnahme auf § 63 rückwirkend vom 
1. Juli 1967 an vervielfachten Beträge. 

(9) Nutzungen und Leistungen in Güterform 
sind - sofern nicht Abs. 4 oder 5 Anwendung 
findet - nach den jeweils von der Finanzver­
waltung für die ß.ewertung der Sachbezüge für 
Zwecke des Steuerabzuges ·vom Arbeitslohn und 
für Zwecke der Sozialversicherung' für Arbeit­
nehmer, die nicht der Pensionsversi:cherung der 
Angestellten unterliegen, kundgemachten Sätzen 
zu ,ermitteln. Nutzungen und Leistungen in 
Güterform, für die keine Bewertungssätze be­
stehen, sind mit den üblichen Mittelpreisen des 
Verbrauchsortes anzusetzen. Abs. 5 letzter Satz 
gilt sinngemäß." 

6. An Stelle ,des § 18 a Abs. 1 zweiter Satz 5ind 
folgende Sätze einzufügen: 

"Der Anspruch auf Hilflosenzulage setzt über­
dies voraus, ,daß ein Anspruch auf ,eine gleiche 
artige Leistung nach anderen gesetzlichen V or­
schriften nicht geltend gemacht werden kann. 
Dies gilt jedoch nicht für Leistungen, die nach 
landesgesetzlichen Vorschriften über Behinder­
tenhilfe oder über Blindenbeihilfen wegen Hilf­
losigkeit (Pflegebedürftigkeit), Blindheit oder 
praktischer Blindheit gewährt werden." 

7. § 22 Abs. 5 hat zu lauten: 

,,(5)' Die Beiträge für die Versicherungen nach 
Abs. 1 werden zur Gänze vom ß.unde getragen. 
Als allgemeine Beitragsgrundlage gilt ein kalen­
dertäglicher Arbeitsverdienst von 70 S. Der Bei­
tragssatz beträgt in der Krankenversicherung 
4'8 v. H., in der Unfallversicherung 0'5 v. H. der 
allgemeinen Beitragsgrundlage." 

8. § 35 Abs. 1 bis 5 haben zu lauten: 

,,(1) Die Witwenrente wird als Grundrente 
und als Zusatzrente geleistet. Zur Grundrente 
nach Abs. 2 Iit. d ist keine Zusatzrente zu lei­
sten. 

(2) Die Grundrente beträgt monatlich, 
a) insolange die Witwe erwerbsunfähig ist 

oder wenn sie das 55. Lebensjahr vollendet 
oder für wenigstens zwei waisenrenten-

'berechtigte Kinder zu sorgen hat, sowie 
für Witwen nach Empfängern einer Pflege-
7Julage oder Blindenzulage (§§ 18, 19) 
289 S; 
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b) insolange die Witwe für ein waisenrenten­
berechtigtes Kind zu sorgen hat, 235 S; 

c) wenn die Witwe das 45. Lebensjahr ,voll­
endet hat, 180 S; 

d) für alle anderen Witwen 103 S. 

Die wegen der Sorse für waisenrenten­
berechtigte Kinder nach lit. a oder b erhöhte 
Grundrente gebührt auch dann, wenn eine 
Waisenrente wegen Vollendung des 18. Lebens­
jahres {§ 39), wegen Erlangung der Selbsterhal­
tungsfähi.gkeit oder wegen Verehelichung der 
Waise (§ 41 Abs. 1 und 2) oder wegen Ablebens 
der Waise weggefallen ist oder wegfällt. 

(3) Die Zusatzrente beträgt monatlich 380 S. 
Sie ist - abgesehen von der im Abs. 7 enthalte­
nen Regelung - auf Antrag und nur insoweit 
Zu zahlen, als das monatliche Einkommen (§ 13) 
der Witwe ohne Berücksichtigung der Grund­
rente 75 v. H. der im § 12 Abs. 2 zweiter Satz 
aufgestellten Einkommensgrenze nicht erreicht; 
diese Grenze erhöht sich für jedes waisenrenten­
berechtigte Kind um den Betrag der Kinder~ 
zulage (§ 16). 

(4) Die Zusatzrente ist insoweit zu erhöhen, 
als das monatliche Einkommen (§ 13) abzüglich 
eines Freibetrages von 230 S und ohne Berück­
sichtigung der Grundrente bei Witwen nach 

Abs. 2 lit. a den Betrag von 4885, 
Abs. 2 lit. b den Betrag von 431 S, 
Abs. 2 1it. c den Betrag von 373 S 

nicht erreicht. 

(5) An die 5telleder in den Abs. 2, 3 und 4 
angeführten Beträge· treten: mit Wirkung vom 
1. Jänner 1969 und in der Folge vom 1. Jänner 
eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf 
§ 63 vervielfachten Beträge." 

9. § 43 Abs. 1 bis 3· haben zu lauten: 

,,(1) Waisen nach Schwerbeschädigten, die bis 
zum Tod Anspruch auf die Beschädigtenrente für 
Erwerbsunfähige oder auf eine Pflegezulage 
hatt,en, ist der Anspruch auf Waisenrente auch 
dann gewahrt, wenn der Tod nicht die Folge 

fließenden Geldmittel die Höhe der Doppel­
waisenrente samt voller Zuwendung (§ 42 Abs. 1) 
nicht erreichen." 

10. An Stelle des § 46 a zweiter Satz sind fol­
gende Sätze einzufügen: 

"Der Anspruch auf Hilflosenzulage setzt über­
dies voraus, daß ein Anspruch auf eine gleich­
artige Leistung nach anderen gesetzlichen Vor­
schriften nicht geltend gemacht werden kann. 
Dies gilt jedoch nicht für Leistungen, die nach 
landesgesetzlichen Vorschriften über Behinderten­
hilfe oder über Blindenbeihilfen wegen Hilf­
losigkeit (Pflegebedürftigkeit), Blindheit oder 
praktischer Blindheit gewährt werden." 

11. § 48 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Stirbt ein Beschädigter, werden für die auf 
den Sterbemonat folgenden drei Monate noch 
die Beträge geleistet, die ihm für diesen Zeit­
raum an Beschädigtenrente (§ 10) sowie Schwerst­
beschädigtenzulage (§ 11 a), Kinderzulagen und 
Frauenzulage (§§ 16, 17), Pflegezulage und Blin­
denzulage (§§ 18, 19), diese beiden Zulagen je­
doch nur in der Höhe der Stufe I, und Hilflosen­
zulage (§ 18 a) einschließlich einer allfälligen Son­
derzahlung (§ 109) zu leisten gewesen wären. Die 
Gebührnisse für das Sterbevierteljahr werden auf 
die für den gleichen Zeitraum zu leistende Hin­
terbliebenenrente angerechnet." 

12. Im § 52 Abs. 3 Z. 3 ist der Punkt nach 
dem Wort "Blindheit" durch einen Strichpunkt 
zu ersetzen. 

13. Dem § 52 Abs. 3 ist als Z. 4 anzufügen: 

,,4. die Neubemessung einer vom Einkommen 
abhängigen Versorgungsleistung, die auf Grund 
der alljährlichen Pensions- oder Rentenanpassung 
erforderlich ist, wird mit dem Ersten des Mo­
nates wirksam, in dem die Einkommensänderung 
eingetreten ist." 

14. Im § 63 Abs. 2 haben die Zahlen n, 12 
und 35 zu entfallen. 

einer Dienstbeschädigung war. 15. § 63 Abs. 4 und 5 haben zu lauten: 

(2) Waisen nach Schwerbeschädigten, die im ,,(4) Die Bestimmungen der Abs. 2 und 3 fin-
Zeitpunkte des Todes keinen Anspruch auf die den auf die in den §§ 11, 12, 35 und 73 ange­
Beschädigtenrente für Erwerbsunfähige oder auf führten Beträge mit der Einschränkung Anwen­
eine Pflegezulage hatten, ist, wenn der Tod nicht dung, daß diese Beträge der mit Wirksamkeit 
die Folge einer Dienstbeschädigung wa:r, eine vom 1. Jänner 1969 vorzunehmenden Anpassung 
Waisenbeihilfe zu bewilligen. zugrunde zu legen sind. 

(3) Die Waisenbeihilfe beträgt zwei Drittel der· (5) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 gel­
Waisenrente einschließlich zweier Drittel einer ten auch hinsichtlich der gemäß § 13 Abs. 4 
allfälligen Zuwendung(§ 42 Abs. 1); sie ist nur bis 8 errechneten Einkommensbeträge." 
insoweit zu zahlen, als das monatliche Einkom­
men (§ 13) der Waise oder die für den Unterhalt 
der Waise bestimmten, aus anderen Quellen 

16. Im § 63 erhalten die bisherigen Abs. 5 
und 6 die Bezeichnung Abs. 6 und 7. 
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17. Im § 66 Abs. 1 sind die Worte ,,1. Mai und 
am 1. November" durch die ,Worte ,,1. Jänner 
und am 1. Juli" zu ersetzen. 

18. § 66 Abs. 3 hat zu entfallen. 

19. § 72 Abs. 2 erster Satz hat zu lauten: 

"Das Landesinvalidenamt hat über die im Abs. 1 
bezeichneten Leistungen hinaus im Falle der Be­
dürftigkeit Mehrleistungen zu bewilligen." 

20.§ 73 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Für jeden Versicherten ist ein Durch­
schnittsbeitrag in der Höhe von monatlich 66 S 
zu entrichten. Gehören mehrere Versicherte 
einem gemeinsamen Haushalt an, ist der Beitrag 
in dieser Höhe nur für den Versicherten, der die 
höchste Rente nach diesem Bundesgesetze be­
zieht, bei gleich hoher Rente nur für den ältesten 
Versicherten (Hauptversicherten) zu entrichten; 
kommen für die Versicherung nur Waisen in 
Betracht, gilt die jüngste Waise als Hauptver­
sicherter. Für alle übrigen Versicherten (Zusatz­
versicherte) beträgt der Durchschnittsbeitrag mo­
natlich 13 S 50 g. Zum Beitrag für versicherungs­
pflichtige Hauptversicherte (§ 68) hat der Ver­
sicherte einen Anteil von 22 S zu leisten. Den 
Unterschiedsbetrag auf den Versicherungsbeitrag 
für versicherungspflichtige Hauptversicherte und 
den Beitrag für versicherungspflichtige Zusatz­
versicherte hat der Bund zu leisten. An die Stelle 
der vorangeführten Beträge treten mit Wirkung 
vom 1. Jänner 1969 und in der Folge vom 
1. Jänner eines jeden Jahres die unter Bedacht­
nahme auf § 63 vervielfachten Beträge." 

21. § 73 Abs. 2 erster Satz hat zu entfallen. 

22. Im § 8i Abs. 1, 2 und 3 sind jeweils die 
Worte "zwei Jahren" durch die Worte " drei 
Jahren" zu ersetzen. 

23. Dem § 81 ist als Abs. 5 anzufügen: 

,,(5) Zu Vorsitzenden (Stellvertretern) oder 
Beisitzern (Stellvertretern) sollen Personen nicht 
bestellt werden, die das 70. Lebensjahr vollendet 
haben." 

24. § 86 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Im Falle der Abänderung oder Behebung 
eines Bescheides von Amts wegen gemäß den 
Vorschriften des § 68 des Allgemeinen Verwal­
tungsverfahrensgesetzes 1950 oder im Falle der 
Erlassung eines Bescheides als Folge einer solchen 
Verfügung sind die Leistungen an den Berech­
tigten vom Zeitpunkt ihrer Fälligkeit (§ 51), 
längstens jedoch für einen rückliegenden Zeit­
raum von drei Jahren nachzuzahlen. Maßgeben­
der Zeitpunkt für die Bemessung dieses Zeit-

raumes ist die Erlassung des Abänderungs- oder 
Behebungsbescheides. Ein Rückersatz von Lei­
stungen durch den Empfänger findet nicht statt." 

25. § 91 a hat zu lauten: 

,,§ 91 a. Die Gemeinden sind verpflichtet, auf 
Ersuchen- der Behörden der Kriegsopferversor­
gung im Ermittlungsverfahren zur Durchführung 
dieses Bundesgesetzes mitzuwirken. Die Finanz­
ämter sind den Behörden der Kriegsopferversor­
gung zur Auskunftserteilung hinsichtlich solcher 
Verhältnisse verpflichtet, die unmittelbar die Ab­
gabenfestsetzung beeinflußt haben,' sofern diese 
Daten nicht aus Abgabenbescheiden, die den Lan­
desinvalidenämtern zugänglich sind, entnommen 
werden können." 

26. § 99 hat zu lauten: 

,,§ 99. Die Empfänger einer vom Einkommen 
des Versorgungsbetechtigten abhängigen Versor­
gungsleistung haben über Aufforderung des Lan­
desinvalidenamtes eine Erklärung über ihre Ein­
kommensverhältnisse abzugeben. Zur Abgabe 
dieser Erklärung hat das Landesinvalidenamt 
eine Frist von zwei Monaten zu bestimmen. 
Liegt die Erklärung im Zeitpunkt des Ablaufes 
dieser Frist nicht vor, ist mit der Auszahlung 
der Geldleistung innezuhalten." 

27. § 109 hat zu lauten: . 

,,§ 109. Alle Rentenempfänger haben Anspruch 
auf eine alljährlich am 1. Mai und am 1. No­
vember fällig werdende Sonderzahlung in der 
Höhe der ihnen am Fälligkeitstage zustehenden 
Rentengebührnisse (§ 6 Abs. 1 Z. 1 und Abs. 2 
Z. 1). Wird die Rente gemäß § 66 Abs. 1 halb­
jährig im voraus gezahlt, tritt die Fälligkeit der 
Sonderzahlungen am 1. Jänner und am 1. Juli 
jedes Jahres ein." 

Artikel II 

Artikel III Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 
30. Juni 1967, mit dem das Kriegsopferversor­
gungsgesetz neuerlich abgeändert und ergänzt 
wird, BGB!. Nr. 258, hat zu lauten: 

,,(2) Wenn auf Grun<;l von Bestimmungen des 
Artikels I der Versorgungs bezug zu mindern 
oder einzustellen wäre, ist der Unterschieds­
betrag als Ausgleich zu belassen. Dieser Ausgleich 
ist bei künftigen Erhöhungen des Versorgungs­
bezuges entsprechend zu mindern. Dies gilt je­
doch nicht für den Bezug einer Pflegezulage, 
Blindenzulage, Führhundzulage (-beihilfe), Hilf­
losenzulage und eines Kleider- und Wäschepau­
schales; Tritt eine Änderung in der Sach- oder 
Rechtslage ein, die die Minderung oder Einstel­
lung jener Versorgungsleistung, an deren Stelle 
der Ausgleich gewährt wurde, zur Folge hätte, 
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ist der Ausgleich . unter Bedachtnahme auf die 
Bestimmungen des § 52 des Kriegsopferversor­
gungsgesetzes 1957 entsprechend zu mindern 
oder einzustellen." 

Artikel III 

Im Jahre 1969 ist an Stelle der gemäß Ar­
tikel I Z. 17 und 27 am 1. Jänner und am 1. Juli 

. fälligen Halbjahresrentenzahlungen die· Rente 
einschließlich der beiden Sonderzahlungen am 
1. Mai für die Monate Mai bis Dezember 1969 
zu zahlen. 

·Artikel IV 

Die in Durchführung dieses Bundesgesetzes er­
forderlichen Neubemessungen von Versorgungs­
leistungen haben von Amts wegen zu erfolgen. 
Zusatzrenten, die vor Inkrafttretendieses Bun­
desgesetzes in der im § 12 Abs. 2 beziehungs­
weise § 35 Abs. 3 des Kriegsopferversorgungs­
gesetzes 1957 festgesetzten vollen Höhe geleistet 
wurden, können ohne Erlassung eines Bescheides 
zunächst in der gemäß Artikel I Z. 4 beziehungs­
weise 8 dieses Bundesgesetzes festgesetzten Höhe 

gezahlt werden. Ergeben sich dadurch ungebühr­
liche Rentenbezüge, sind sie nach der endgültigen 
Bemessung der Rentengebührnisse durch Auf­
rechnung - ohne Anwendung der Bestimmun.;. 
gen des § 54 des Kriegsopferversorgtingsgesetzes 
1957 - hereinzubringen. Durch die Aufrechnung 
dürfen die unmittelbar vor dem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes gebührenden Rentenlei­
stungen nicht unterschritten werden, sofern in 
dem für die. Rentenbemessung maßgeblichen 
Sachverhalt keine Änderung eingetreten ist. 

Artikel V 

(1) Es treten in Kraft: 
a) Artikel I Z. 17, 18, 27 und ArtikelIII ~m 

1. Jänner 1969, 
b) Artikel I Z. 22 am 1. Jänner 1970, 
c) alle übrigen Bestimmungen dieses Bundes­

gesetzes rückwirkend mit 1. Oktober 1968. 
(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 

ist das Bundesministerium für soziale Verwal­
tung, hinsichtlich des Artikels I Z. 1 und Z. 25 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Finanzen betraut. 

Erläuternde Bemerkungen 

Der Nationalrat hat im Dezember 1966 ein­
stimmig eine Entschließung gefaßt, mit der die 
Bundesregierung aufgefordert wurde, für eine 
vollinhaltliche Erfüllung des Mindestforderungs': 
programmes der Zentralorganisation der Kriegs­
opferverbände österreichs vorzusorgen, ferner 
die Verhandlungen über das im Jahre 1964 vor­
gelegte Forderungsprogramm . mit Nachdruck 
fortzusetzen und ehestens abzuschließen sowie 
eine diesbezügliche Regierungsvorlage in den 
Nationalrat einzubringen. Der Entschließung 
wurde bezüglich des Mindestforderungspro­
gramms durch die Novelle zum KOVG. vom 
30. Juni 1967, BGBl. Nr. 258, Rechnung getra­
gen. Die wesentlichste Verbesserung auf· Grund 
dieser Novelle bestand in der Einführung der 
Rentendynamik mit Wirkung vom 1. Juli 1967 
entsprechend den Bestimmungen der Pensions­
versicherung. Hiedurch wurde die Erhaltung der. 
Kaufkraft der Renten gewährleistet und den 
Kriegsopfern ein Anteil an der Hebung des Le­
bensstandards der erwerbstätigen Bevölkerung 
ermöglicht. . 

Nunmehr sollen im Rahmen der gegebenen 
budgetären Möglichkeiten. weitere Forderungen 
des Reformprogramms vom Jahre 1964 erfüllt 
werden. Der beiliegende Gesetzentwurf sieht im 
wesentlichen· eine Erhöhung der Grundrenten 
für Schwerbeschädigte entsprechend einer Minde­
rung der Erwerbsfähigkeit (MdE) von 80 v. H., 
die Gleichziehung· aller Zusatzrenten für Schwer-

beschädigte entsprechend einer MdE von 50 bis 
80 y. H. mit dem Rentensatz für Erwerbsunfä­
hige und eine weitere Erhöhung der Zusatz­
renten für Witwen vor. Ferner werden durch den 
Gesetzentwurf Härten bei der Bewertung des 
Einkommens aus Land- und Forstwirtschaft be­
seitigt. Die Versicherungsbeiträge in der Kran­
kenversicherung der Kriegshinterbliebenen sind 
seit Jahten nicht mehr kostendeckend, sie sollen 
daher ab 1. Oktober 1968 erhöht werden. über­
dies ist die Einbeziehung der Versicherungsbei­
träge in die Rentendynamik vom 1. Jänner 1969 
an vorgesehen, um ein weiteres Anwachsen des 
Defizits der Gebietskrankenkassen in dieser Ver­
sicherungssparte zu verhindern. SChließlich ent­
hält der Gesetzentwurf eine Reihe von Änderun­
gen ohne budgetäre Auswirkung, die sich auf 
Grund der bisherigen Durchführung des KOVG. 
als notwendig erweisen bzw. im Interesse einer 
Verwaltungsvereinfachung liegen. 

Die Novelle soll in ihren wesentlichen Punkten 
rückwirkend mit 1. Oktober 1968 in Kraft tre­
ten. Sie wird voraussichtlich für das Jahr 1968 
einen finanziellen Aufwand von etwa 16 Millio­
nen Schilling zur Folge haben, das sind pro Mo­
nat 4 Millionen Schilling und ebensoviel für die 
am 1. November 1968 . fällige Sonderzahlung. 
Eine überschreitung des Voranschlages 1968 wird 
durch. die. genständliche Novelle nicht ein­
treten. Für die BedeCkung des im Jahre 1969 
voraussichtlich erforderlichen finanziellen Mehr-

2 
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aufwandes von 56 Millionen Schilling ist im Ent'­
wurf des Bundesfinanzgesetzes für dieses Jahr 
Vorsorge getroffen. Die Novelle wird nur eine 
vorübergehende Zunahme der Verwaltungsarbei­
ten der Landesinvalidenämter zur Folge haben, 
sodaß mit dem derzeitigen Personalstand das 
Auslangen gefunden wird. 

Zu den einzelnen Anderungen ist folgendes zu 
bemerken: 

Zu Artikel I Z. 1: 

Die Neufassung ist im Hinblick auf das Tabak­
monopolgesetz 1968,BGBl. Nr. 38, erforderlich. 
Die im § 6 Abs. 4 (in seiner bisherigen Fassung) 
angeführte' Verordnung des Bundesministeriums 
für Finanzen vom 15. April 1927, BGBl. Nr. 137, 
betreffend die Besetzung der Verkaufsstellen des 
Tabakmonopols, in der Fassung der Verordnung 
des genannten Bundesministeriums, BGBl. Nr. 53/ 
1937, wurde mit Wirksamkeitsbeginn des Tabak­
monopolgesetzes (1. Feber 1968) aufgehoben. 

Zu Artikel I Z. 2: 

Mit der Novelle zum KOVG. vom 16. Dezem­
ber 1964, BGBl. Nr. 305, wurde die Grundrente 
für erwerbsunfähige Schwerbeschädigte auf 1000 S 
erhöht. Auf Grund der bisherigen Rentenanpass­
sung beträgt sie ab 1. Jänner 1968 1150 S. Durch 
die Erhöhung der Grundrente entsprechend einer 
MdE von 80 v. H. von 552 Sauf 600 S soll die 
Diskrepanz zwischen den beiden Rentensätzen 
gemildert werden. Die Erhöhung betrifft zirka 
6900 Grundrenten. Die übrigen Grundrenten 
werden der übersichtlichkeit halber unverändert 
mit den auf Grund der Rentenanpassung seit 
1. Jänner 1968 geltenden Beträgen, die durch 
Verordnung des Bundesmi~isteriums für soziale 
Verwaltung vom 31. August 1967, BGBl. Nr. 312, 
festgestellt wurden, in den neugefaßten § 11 auf­
genommen, um eine einheitliche Grundlage für 
die. weitere Rentenanpassung ab 1. Jänner 1969 
zu schaffen. 

Zu Artikel I Z. 3: 

Mit dem Inkrafttreten der vorliegenden No­
velle gebührt Empfängern einer Pflege- oder 
Blindenzulage von der Stufe III an die Schwerst;­
beschädigtenzulage ,nach Abs. 4 nicht mehr in 
halber, sondern in voller Höhe. Die Empfänger 
einer Pflege- oder Blindenzulage der Stufe ur 
werden daher die Schwerstbeschädigtenzulage im 
Betrag nach Abs. 4 lit. c, das sind 255 Sanstatt 
127"50 S, die Empfänger einer Pflege- oder Blin­
denzulage der Stufe IV im Betrage nach Abs. 4 
lit. d, das sind 383 S anstatt 191'50 S, und die 
Empfänger einer Pflege- oder Blindenzulage der 
Stufe V im Betrage nach Abs. 4 lit. e, dias sind 
532 Sanstatt 266 S, erhalten. Dies gilt, sofern 
sich nicht aus § 11 a Abs. 1 bis 4 ein höherer 

Betrag ergibi:. Es handelt. sichhiebei insgesamt 
um 630 hilflose und blinde Kriegsbeschädigte. 
Die Beträge 255 S, 383 Sund 532 S werden der 
Rentenanpassung gemäß § 63 30m 1. Jänner 1969 
zugrunde gelegt werden. 

Zu Artikel I Z. 4: 

Die Zusatzrente· zur Beschädigtengrundrente 
ist derzeit nach der Höhe der MdE abgestuft. Sie 
beträgt ab 1. Jänner 1968 bei einer MdE von 
50 und 60 v. H. 479 S, bei einer MdE von 
70 v. H. 491 S, bei einer MdE von 80 v. H. 580 $ 
und bei einer MdE von 90 und 100 v. H. 633 S 
monatlich. Da jedoch die Zusatzrente der Siche­
rung des Lebensunterhaltes dient, soll sie für alle 
Schwerbeschädigten, die über kein ausreichendes 
Einkommen verfügen, gleich hoch sein. Der bei­
liegende Gesetzentwurf sieht daher vor, daß 
sämtliche im § 12 Abs. 2 bisher entsprechend dem 
Ausmaß der MdE abgestuften Zusatzrenten­
kategorien mit der Höhe der Zusatzrenten für 
Erwerbsunfähige (MdE 90 und 100 v. H.) gleich­
gezogen werden. Die Zusatzrente soll daher ab 
1. Oktober 1968 einheitlich 633 S betragen. Am 
1. Jänner 1969 wird dieser Betrag der weiteren 
Rentenanpassung zugrunde gelegt werden. Die 
Erhöhungen der Zusatzrenten gemäß § 12 Abs. 3 
bleiben unverändert; für die Aufnahme der der­
zeit geltenden Beträge in die Novelle gelten die 
Bemerkungen zu Artikel I Z. 2 letzter Satz sinn­
gemäß. Hinsichtlich der Neufassung des Abs. 7 
wird auf die Bemerkungen zu Artikel I Z. 14 
bis 16 verwiesen. Die Vereinheitlichung der Zu­
satz rente wird zirka 11.500 Schwerbeschädigten 
eine Erhöhung ihres Versorgungsbezuges bringen. 

Zu Artikel I Z. 5: 

Die Bestimmungen über die Bewertung des 
Einkommens aus Land- und Forstwirtschaft für 
die Zwecke der Kriegsopferversorgung sollen ge­
genüber der bisherigen Regelung verbessert wer­
den, da aus der Durchführung der Novelle BGBl. 
Nr. 258/1967 in diesem Bereiche Härten für die 
bäuerlichen Kriegsopfer offenbar wurden. So hat 
sich gezeigt, daß der im § 13 Abs. 4 und 5 fest­
gesetzte Zuschlag von 1200 S, für Verheiratete 
von 1560 S, besonders für landwirtschaftliche 
Kleinbetriebe eine große Belastung bildet. Nach 
dem vorliegenden Gesetzentwurf soll dieser Zu­
schlag daher zur Gänze entfallen. Hiedurch wird 
eine weitere Annäherung der Einkommensbewer­
tung an die tatsächlichen wirtschaftlichen Ver­
hältnisse der bäuerlichen Kriegsopfer erreicht. 
Weiters sollen in Hinkunft bei der Einkommens­
berechnung die stärkere berufliche. Belastung, 
denen Schwerbeschädigte und Hinterbliebene bei 
der Führung eines land- und forstwirtsdlaftlichen 
Betriebes ausgesetzt sind, und die damit verbun­
denen Erschwernisse bei der Erzielung eines Ein-
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kommens durch Absetzungsbeträge berücksich­
tigt werden. Bei Schwerbeschädigten ist der ab­
setzbare Betrag entsprechend der Höhe der Md'E 
abgestuft und für Empfänger einer Beschädigten­
rente entsprechend einer MdE von 70 oder 
80 v. H. mit einem Zehntel und für Empfänger 
~iner Beschädigtenrente entsprechend einer MdE 
von mindestens 90 v. H. mit einem Fünftel des 
errechneten Einkommens aus Land- und Forst­
wirtschaft festgesetzt. Hinterbliebene - es wird 
sich hiebei nahezu ausschließlich um Witwen han­
deln - sollen hinsichtlich des absetzbaren Be­
trages den Schwerbeschädigten mit einer Md'E 
von 90 v. H. gleichgestellt werden. 

Im Hinblick darauf, daß es sich bei der Ein­
kommensberechnung nach § 13 Abs. 4 um eine 
Pauschalbewertung handelt, können weitere Be­
träge aus welchem Titel immer von diesem Ein­
kommen nicht abgesetzt werden. Bezieht· der 
Versorgungsberechtigte daneben noch ein Ein­
kommen in Geldform, ist für die Anrechenbar­
keit dieses Einkommens § 13 Abs. 1 maßgebend. 

Treten in land- und forstwirtschaftlichen Be­
trieben Umstände auf, die den Ertrag in einzel­
nen Jahren wesentlich schmälern oder überhaupt 
zunichte machen, zum Beispiel Mißernten, Vieh­
seuchen und sonstige auf höhere Gewalt zurück­
zuführende Schäden, besteht die Möglichkeit, daß 
das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Finanzen in berücksichtigungswürdigen Fäl­
len durch die. Gewährung eines befristeten Härte­
ausgleichs gemäß § 76 Abhilfe schafft. 

Ansonsten soll sich an der bisherigen Berech­
nungsweise nichts ändern. Grundlage für die Be­
wertung des Einkommens bilden bei selbständi­
gen Landwirten nach wie vor 20 v. H. des letzt­
malig vor dem 1. Juli 1967 festgestellten Ein­
heitswertes des land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebes. Die Einheitswertanteile der Zupachtun­
gen, Verpachtungen und Fruchtnießungen sind 
hiebei entsprechend zu berücksichtigen. Beträgt 
der für die Bewertung des Einkommens maß­
g~bende Einheitswert mindestens 6000S, ist ein 
Betrag von 84 S, bei Verheirateten von 109 S 
20 g, dem ermittelten Einkommen zuzuschlagen. 
Dieser Zuschlag erhöht sich für je weitere 1000 S 
des maßgebenden Einheitswertes um den gleichen 
in Betracht kommenden Betrag. Als monatliches 
Einkommen gilt ein Zwölf tel des auf diese Weise 
errechneten Betrages. Von diesem Einkommen 
sind sodann bei Empfängern einer Schwerbeschä­
digtenrente ein Zehntel bzw. ein Fünftel, bei 
Empfängern einer Hinterbliebenenrente ein 
Fünftel abzusetzen. Obwohl die vorgesehenen 
Begünstigungen erst mit 1. Oktober 1968 wirk­
sam werden, ist bei der Berechnung· nach wie 
vor von dem letzten vor dem 1. Juli 1967 fest­
gestellten Einheitswert auszugehen. Dies bedeutet 

aber, daß bei Neubemessungen, die durdl die 
Novelle erforderlich sind, das auf Grund des Ein­
heitswertes ermittelte Einkommen rückwirkend 
vom 1. Juli 1967 an mit den jeweils geltenden 
Anpassungsfaktoren zu vervielfachen ist. 

Die günstigere Einkommensberechnung infolge 
Wegfalles des Zuschlages von 1200 Sund 1560 S 
soll auch, wie bereits eingangs erwähnt, allen 
jenen Versorgungsberechtigten zugute kommen, 
die den land- und forstwirtschaftlichen Betrieb 
übergeben haben und deren Einkommen gemäß 
§ 13 Abs. 5 berechnet wird. Das Einkommen 
setzt sich aus 12 v. H. - bei Verheirateten aus 
6 v. H. - des Einheitswertes des übergebenen 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebes zuzüg­
lich des Zuschlages zusammen, der in gleicher 
Weise wie bei Anwendung des § 13 Abs. 4 zu 
berechnen ist. Ein Zwölf tel des auf diese Weise 
errechneten Betrages gilt als anrechenbares Ein­
kommen des übergebers. Die alljährliche Anpas­
sung der Beträge erfolgt auf die gleiche Weise 
wie bei den gemäß § 13 Abs. 4 ermittelten Ein­
kommensbeträgen. Im Gegensatz zu § 13 Abs. 4 
sind keine Absetzungen vom Einkommen bei 
Empfängern einer Schwerbeschädigtenrente oder 
einer Hinterbliebenenrente zulässig, weil nach 
der übergabe des Betriebes eine berufliche Be­
lastung nicht mehr besteht. Auch die Absetzung 
anderer Ausgaben kommt mit Rücksicht darauf, 
daß es sich um eine Pauschal bewertung handelt, 
nicht in Betracht. Dies gilt auch dann, wenn das 
Ausgedinge oder eine andere auf Grund der 
vertraglichen übergabe zustehende Leistung zur 
Gänze oder zum Teil in Geldform besteht. Für 
sonstige Geldeinkünfte, zum Beispiel für die 
landwirtschaftliche Zuschußrente, gilt die Rege­
lung des § 13 Abs. 1. 

Bei der Berechnung des Einkommens ist jeweils 
von der Art und Größe des Besitzes im Zeit­
punkt der vertraglichen übergabe auszugehen. 
Einheitswerte, bei denen nachträgliche Änderun­
gen des Besitzstandes bereits berücksichtigt sind, 
können daher der Einkommensberechnung nicht 
zugrunde gelegt werden. In solchen Fällen ist zu 
ermitteln, wie hoch der Einheitswert wäre, wenn 
in der Zeit zwischen der vertraglichen übergabe 
und der letztmalig vor dem 1. Juli 1967 erfolg­
ten Feststellung des Einheitswertes keine Ände­
rung eingetreten wäre. 

Da mitunter auch Leistungen oder Nu\;:ungen 
zu bewerten sind, für die durch die Finanzver­
waltung keine Bewertungssätze kundgemacht 
werden, war es erforderlich, die Bestimmung des 
§ 13 Abs. 9 dahin zu ergänzen, daß solche 
Nutzungen und Leistungen mit den üblichen 
Mittelpreisen des Verbrauchsortes anzusetzen 

'sind. 

In dem zur Begutachtung ausgesendeten Ge­
setzentwurf war eine grundlegende Neuregelung 
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der Bewertung des Einkommens aus der Ober­
gabe eines land- und forstwirtschaftlichen Be­
triebes vorgesehen. Die beabsichtigte Neurege­
Jung wurde. jedoch von den meisten zur Begut­
achtung berufenen Stellen negativ beurteilt. Ins­
besondere hat dagegen die Präsidentenkonferenz 
der Landwirtschaftskammern österreichs Beden­
ken erhoben. Im wesentlichen' wurde eingewen­
det, daß die Berechnung des Einkommens auf 
Grund eines Bruchteiles oder eines Vielfachen der 
von den Behörden der Finanzverwaltung kund­
gemachten Sätze für die Bewertung der freien 
Station den tatsächlichen Lebensverhältnissen 
widerspräche und die Bewertungssätze mitunter 
in einem Ausmaß erhöht würden, das über den 
Rahmen der jährlichen Anpassung des Einkom­
mens gemäß § 63 hinausginge. Im Hinblick auf 
die Einwendungen wurde von der ursprünglich 
beabsichtigten Neuregelung Abstand genommen. 

Zu Artikel I Z. 6 und 10: 

Durch die Änderung der §§ 18 a und 46 a soll 
die Subsidiarität der Hilflosenzulage nach dem 
KOVG. auch auf andere gesetzliche Vorschriften 
als· Bundesgesetze ausgedehnt werden. Es ist 
nämlich weder rechtlich noch sozial vertretbar, 
daß Personen, die gegenüber einer anderen Ge­
bietskörperschaft als dem Bund einen Anspruch 
auf eine gleichartige Leistung geltend machen 
können, zum Beispiel auf Grund eines Landes­
gesetzes, für einen Leidenszustand zwei Zulagen 
erhalten. Eine Ausnahme von der Subsidiarität 
soll lediglich für Leistungen bestehen, die nach 
landesgesetzlichen Vorschriften über Behinderten­
hilfe oder über Blindenbeihilfen wegen Hilf­
losigkeit (Pflegebedürftigkeit), Blindheit oder 
praktischer Blindheit gewährt werden. Eine ähn­
liche Regelung enthält § 27 ·Abs. 5 des Pensions­
gesetzes 1965. 

Zu Artikel I Z. 7: 

Die Beitr~gsgrundlage für die Kranken-, Un­
fall- und Arbeitslosenversicherung Beschädigter, 
die sich gemäß § 21 in unentgeltlicher beruflicher 
Ausbildung befinden, ist seit 1. Jänner 1962 un­
verändert. Mit dem B~trag von 48 S pro Tag als 
Bemessungsgrundlage kann daher nicht mehr das 
Auslangen gefunden werden; besonders die Auf­
wendungen für Sachleistungen' in der Kranken­
versicherung sind in einem erheblichen Ausmaß 
gestiegen. Um den Aufwand einigermaßen zu 
decken, wird der als allgemeine Beitragsgrund­
lage .geltende kalendertägliche Arbeitsverdienst 
mit 70 S festgesetzt. Da die Zahl der Beschädig­
ten, die in beruflicher Ausbildung stehen, sehr 
gering ist - derzeit sind es zirka 25 Personen -, 
ergibt sich durch die Änderung keine fühlbare 
Mehrbelastung der Bundesfinanzen. 

Zu All"tikel I Z. 8: 

Wi(! die Rentenstatistiken zeigen, muß der 
größere Teil der Witwen den Lebensunterhalt 
zum überwiegenden Teil von den Bezügen nach 
dem KOVG. bestreiten. Nach dem Stand vom 
Juni 1968 beziehen von 100.994 Empfängern 
,einer Witwenrente 6L557, das sind 61 0/0, eine 
Zusatzrente gemäß § 35 Abs. 3 und von diesen 
wieder 44.787 die Erhöhung der Zusatzrente 
gemäß § 35 Abs. 4. Durch die letzte Novelle 
konnte außer der Rentendynamik eine Verbesse­
rung der Witwenversorgung insofern erreicht 
werden, als die anderen Zusatzrentenkategorien 
mit der Höhe der Zusatzrente für erwerbsunfä­
hige Witwen gleichgezogen wurden. Der beilie­
gende Gesetzentwurf sieht eine weitere Anhe­
bung der Zusatzrente ab 1. Oktober 1968 von 
derzeit 352 Sauf 380 S monatlich vor. Ab 1. Jän­
ner 1969 wird dieser Betrag der weiteren Renten­
anpassung unterliegen. Für die Aufnahme der 
der Grundrentensätze (Abs.2) und der erhöhten 
Zusatzrentensätze (Abs. 4) in die Novelle gelten 
die Bemerkungen zu Artikel I Z. 2 letzter Satz 
sinngemäß. Die Erhöhung der Zusatzrente wird 
zirka 55.000 Empfängern einer Witwenrente zu­
gute kommen. 
. Hinsichtlich der Neufassung des Abs.· 5 wird 

auf die Bemerkungen. zu Artikel I Z. i4 bis 16 
verwiesen. 

Zu Artikel I Z. 9: 

Entsprechend ,der Bestimmung des § 36 Abs. 1 
KOVG. über den Anspruch auf Witwenrente 
sollen künftighin auch Waisen nach Schwerbe­
schädigten, die bis zum Tod Anspruch auf Pfleg,e.­
zulage, jedoch nicht auf die Beschä,digtenrente 
für Erwerbsunfähige hatten, die Waisenrente er­
halten, wenn der Tod des Schwerbes,chädigten 
nicht die Folge einer Dienstbes,chädigung ist. Wie 
bei den Witw.en handelt es sich nur um wenige 
Fälle. 

Durch die 'Einfügung der Worte "einschließ­
lich zweier Drittel einer allfälligen Zuwendung" 
im § 43 Abs. 3 soll klargestellt werden, daß die 
Waisenbeihilfe zwei Drittel ,der Summe aus 
Waisenrente und Zuwendung (§ 42 Abs. 1) um­
faßt. Nach der ständigen Verwaltungspraxis wird 
die Zuwendung bei der Berechnung der Waisen­
beihilfe stets mit zwei Dritteln berücksichtigt. 
Für den Anspruch und das Ausmaß der Zuwen­
dung ist jedoch auch bei Bemessung der Waisen­
beihilfe die Bestimmung ·des § 42 Abs. 1 KOVG. 
maßgebend. 

Zu Artikel I Z. 11: 

Durch die Neufassung wird klargestellt, daß 
die Gebührnisse für das Sterbevierteljahr auch 
eine Sonderzahlung gemäß § 109 umfassen, wenn 
in den auf den Sterbemonat folgenden drei 
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Monaten eine solche fällig wird. Nach der stän­
digen Verwaltungspraxis wird schon bisher die 
Sonderzahlung bei der Bemessung der Gebühr­
nisse für ·das Sterbevierteljahr berücksichtigt. 

,Zu Artikel I Z. 12 und 13: 

Vor der Einführung der Rentendynamik in 
der K.rieglSopferversorgung mußten vom Ein­
kommen abhängige Versoligungsleistungen häufig 
gemindert od'er eingestellt werden, weil sich die 
Pension oder Rente aus .der Sozialversicherung 
auf Grund der Anpassung mit 1. Jänner eines 
jeden - Jahres erhöht hat. Diese soziale Härte 
wurde ·durch die Novelle zum KOVG. vom 
30. Juni 1967, BGB!. Nr. 258, beseitigt. Mit 
Wirksamkeit vom 1. Juli 1967 werden in der 
Kriegsopferversorgung nicht nur die Versor­
gungsleistungen, sondern auch die Einkommens­
grenzen auf Grund der Rentenanpassung (§ 63) 
alljährlich erhöht. Dies bewirkt, daß im allge­
meinen die Pensions- oder Rentenanpassung in 
der Sozialversicherung keine Minderung von 
Versorgungsleistungen mehr zur Folge hat und 
den Versorgungsberechti,gten die alljährliche Er­
höhung der Kriegsopferrenten durch die Ver­
vielfachung mit dem Anpassungsfaktor erhalten 
bleibt. 

Durch die Ergänzung des § 52 Abs. 3 soll klar­
gestellt werden, daß bei Neubemessungen von 
Beschädigten- und Hinterbliebenenrenten zufolge 
einer Erhöhung ·der Pensionen und_ Renten auf 
Grund des Pensionsanpassungsgesetzes, BGB!. 
NI'. 96/1965, § 52 Abs. 3 erster Satz nicht anzu­
wenden ist. Pensions- und Rentenerhöhungen auf 
Grund der alljährlich-en Rentenanpassung in _ der 
Sozialversicherung werden daher mit dem Ersten 
des Monates, in dem die Erhöhung eingetretcin 
ist, das ist der 1. Jänner eines jeden Jahres,für 
die vom Einkommen abhängigen Rentenleilstun­
gen der Kriegsopferversorgung wirksam. 

Zu Artikel I Z. 14 bis 16: 

Auf Grund der Novelle zum KOVG. vom 
30. Juni 1967, BGBl.Nr. 258, unteriiegen die 
Versorgun.gsleistungen mit Wirkung vom L Juli 
J 967 und in der Folge mit Wirkung vom 1. Jän­
ner eines jeden Jahres -der Rentenanpassun.g. 
Diese Anpassung erfolgt in der Weise, daß der 
jeweils für das vorangegangene Jahr ermittelte 
Betrag mit ·dem Anpassungsfaktor vervielfa,cht 
wird. 

Durch den beiliegenden- Ge&etzentwurf wer­
den einige Rentensätze in d·en §§ 11, 12 -und 35 
erhöht. Da diese Erhöhungen mit 1. Oktober 
t968 wirksam werden sollen, wurde die Renten­
anpassung für das Jahr 1968 bei den im Gesetz­
entwurf aufscheinenden Rentensätzen bereits be­
rücksichtigti Diese Rentensätze treten daher an 
die Stelle der in der Verordnung des B·undes-

ministeriums für soziale Verwaltung vom 31. Au~ 
gust 1967, betreffend die Rentenanpassung in der 
Kriegsopferversorgung für das Kalenderjahr 1968, 
BGBl. NI'. 312, festgestellten Beträge; sie bilden 
überdies die Grundlage für die Rentenanpassung 
ab 1. Jänner 1969. Im Interesse der übersichtlich­
keit und um eine einheitliche Grundlage für die 
weitere Rentenanpassung zu schaffen, wurden in 
den Gesetzentwurf die in den §§ 11, 12 und 35 
angeführten Beträge - vervielfacht mit den 
Anpassungsfaktoren für daszweite Halbjahr 1967 
und da~ Jahr 1968 - auch dann aufgenommen, 
wenn ihre Höhe unverändert geblieben ist. 
Darauf wurde bereits in den Bemerkungen zu 
Artikel I Z. 2 hingewiesen. 

Da somit auf die §§ 11, -12 und 35 die Be­
stimmungen des §- 63 Abs. 2 und 3 nicht mehr 
zur Gänze, sondern erst mit Wirkung vom 
1. Jänner 1969 angewendet wer.den können, ent­
hält § 63 Abs. 4 eine entsprechende Sonderbe­
stimmung, in der auch auf die Anderungen des 
§ 73 Bedacht genommen ist. Die bisherigen 
Abs. 5 und 6 erhalten die Absatzbeze~chnung 6 
und 7. Hinsichtlich der Anpassung des Einkom­
mens aus einem land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieb wird auf die Bemerkungen zu Artikel I 
Z. 5 v'erwiesen. 

Zu Artikel I Z. 17, 18 und 27 sowie zu 
Artikel III: 

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfa,chung 
und im Hinblick auf .dieEinführung der elek­
tronisch.en Datenverarbeitung in der Kriegs­
opferversorgung ist es erforderlich, die Auszah­
lung der halbjährlich - fällig werdenden Renten 
vom 1. November und 1. Mai auf den 1. Jänner 
und 1. Juli umzusrellen. Mit Rücksicht auf die 
umfangreichen Vorarbeiten, die die Buchhaltun­
gen der Landesinvalidenämter zu erbringen ha­
ben, ist die erstmalige Auszahlung zu den neuen 
Terminen erst am 1. Jänner 1970 möglich. Die 
Umstellung macht es erforderlich, in einer 
übergangsbestimmung (Artikel III) die Auszah­
lung der im Jahre 1969 fälligen Halbjahresrenten 
gesondert zu reg.eln. Mit Rücksicht darauf, daß 
sich die Auszahlungszeiträume mit dem Kalen­
derjahr decken,wil'd Abs. 3 des § 66 hinfällig. 
Im Zusammenhang mit ·den Anderungen des 
§ 66 ist § 109 über die Sonderzahlungen ent­
sprechend zu ergänzen. 

Zu Artikel I Z. 19:-

Durch die Anderung des§ 72Abs. -2 erster Satz 
soll klargestellt werden, daß die Bewilligung von 
Mehrleistungen nicht im Ermessen der Behörde 
liegt. Wenn die gesetzlichen Voraussetzungen 
vorliegen, hat die. Behörde die beantragte Mehr­
leistung zu bewilligen. Ein. finanzieller Mehrauf~ 
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wand erwächst dem Bund d'Urch diese Änderung 
ni,cht, weil schon die bisherige Verwalrungspraxis 
den § 72 Abs. 2 nicht als Ermessensbestimmung 
angewendet hat. 

Zu Artikel I Z. 20 und 21: 

Der Hauptverband ,der österreichischen Sozial­
versicherungsträger hat seit Jahren wiederholt 
darauf hing.ewiesen, daß die seit dem Jahre 1964 
un verändert gebliebenen Krankenversicherungs­
beiträge zur Deckung des Aufwandes, der den 
Gebietskrankenka~sen für die medizinische Be­
treuung der in der Krankenversicherung der 
Kriegshinterbliebenen Versicherten erwächst, un­
zureichend sind. Das Defizit der Gebietskranken­
kassen in diesem Versicherungszweig ist von 
1"5 Millionen Schilling im Jahre 1959 auf 
17"8 Millionen Schilling im Jahre 1966 gestiegen 
.(für 1967 liegen die Gebarungsergebnisse noch 
nicht vor). Um dieses Defizit zumindest zum 
Teil abzubauen, sollen die Krankenversiche­
rungsbeiträge mit 1. Oktober 1968 (Inkrafttre­
ten der vorliegenden Novelle) um etwa 22 v. H. 
erhöht werden. Das ergibt einen Durchschnitts­
beitrag von 66 S für den Hauptversicherten und 
von 13 S 50 g für den Zusatzversicherten. Der 
Anteil des Versicherungsbeitrages, den ,ein ver­
sicherungspflichtiger Hauptversicherter zu lei­
sten hat, erhöht sich von 18 Sauf 22 S. Für den 
Unterschiedsbetrag, das sind 44 S, und für den 
Versicherungsbeitrag eines Zusatzversicherten 
kommt wie bisher der Bund auf. Freiwillig Ver­
sicherte haben den erhöhten Versicherungsbei­
trag zur Gänze selbst zu leisten. Als weitere 
Maßnahme ist vorgesehen, die Krankenversiche­
rungsbeiträge vom Jahre 1969 an, alljährlich mit 
dem Anpassungsfaktor zu vervielfachen (§ 63 
Abs. 4). Hiedurch wird auch die Höhe dieser 
Beiträge zu den Erhöhungen der Versorgungs­
leistungen auf Grund der Rentenappassung je­
weils in das gleiche Verhältnis gebracht. 

Zu Artikel I Z. 22 und 23: 
Die Verlängerung der Funktionsperiode der 

S.chiedskommission bei den Landesinvaliden­
ämtern soll vor allem zu einer kontinuierlichen 
Tätigkeit der einzelnen Senate beitragen. über­
dies .wird hiedurchauch eine Entlastung und Ver­
einfachung der Verwaltung eintreten. Diese Be­
stimmung soll erst nach Ablauf der derzeitigen 
Funktionsperiode (31. Dezemb~r 1969) wirksam 
werden. Durch die Bestimmung, daß zu Senats~ 
mitgliedern nur Personen bestellt werden sollen, 
die ,das 70. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, wird einer überalterung der Schiedskom­
missionen vorgebeugt. Diese Regelung findet auf 
die für die laufende Funktionsperiode bereits 
bestellten Senatsmitglieder keine Anwendung. 

Zu Artikel I Z. 24: 

Die Anwendung des 's 86 Abs. 3 in der der­
zeit~gen Fassung, wonach im Fal[e der Abände-

rung oder Behebung eines Bescheides gemäß 
§ 68 A VG. 1950 keine Nadrzahlung von Lei­
stungen an den Berechtigten 'stattfindet, führt 
- imbeson'dere hei bedürftigen Kriegsopfern -
häufig zu Härten. Di,ese Härten sollen nunmehr 
dadurch beseitigt werden, daß im Falle einer 
Verfügung nach § 68 AVG. 1950 die zuerkann­
ten Ver,sorgungsleistungen - ähnlich wie Ibei 
der Verjährung von Renten im bürgerlichen 
Recht oder von rückständigen Leistungen nach 
dem Pensionsgesetz 1965 - rückwirkend für 
einen Zeitraum von drei Jahren, frühestens 
jedoch ab ,dem Zeitpunkt, in ,dem die gesetz­
lichen Voraussetzu11lgen für den Anspruch ein­
getreten sind, nachgezahlt werden. Der Zeit­
punkt, von dem an der Dreijahreszeitraum zu 
berechnen ist, richtet sich nach Ider Edassung des 
Abänderungs- oder Aufhelbungs'bescheides. Diese 
Regelung soll a·uch .für jene aufsichtsbehörd­
lichen Verfügungen gelten, mit denen ein 
rechtskräftiger Bescheid ,aufgehoben und das 
zuständige Landesinval~denamt bzw. ,die zu­
ständige Schiedskommission angewiesen wird, 
über den Antrag auf Versorgrun'g neuerlich zu 
entJschei'den. 

Zu Artikel I Z. 25: 

Im Hinblick atuf die vielfältigen Beziehungen 
zum Bewert'Ungsgesetz 1955, BGBL Nr. 148, bei 
der Durchführung des § 13 Abs. 4 bis 8 KOVG. 
erweist es sich als notwendig, im § 91 a ein,e 
Verpflichtung der Behörden ,der Finanzverwa,l­
turug zur Mitwirkung an der Durchführung des 
KOVG. festzulegen. Das Bundesministerium für 
Finanzen hat im Begutachtungsverfahren ange­
regt, ,die Bestimmung des § 91 a hinsichtlich der 
Mitwirkun1gspflicht der Behörden der Finanz­
verwaltung im Interesse der Rechtssicherheit 
unld der· Verwalltungsvereinfachungkonkreter 
zu fa:ssen. Im Sinne dieser Anregung wurde die 
Auskunftsverpflichrung auf ,die Finanzämter be­
schrän:kt. Damit wird das Auslangen gefunden, 
weil für die Ermittlung des Einkommens aus 
Land- und Forstwirtschaft nur die Besitzver­
hä'ltnis.se des betreffenden Betrielbes von Bedeu­
tung sind. überdies sollen die Finanzämter nUr 
zur Auskunftserteilung verpflichtet sein, wenn 
die zuständigen Behörden der Kriegsopferversor­
gung die für die Rentenbemessung erforderlichen 
Daten nicht dem Abgaberibescheid selbst entneh­
men können.· Bei land- und· forstwirtschaftlichen 
Betrieben, die vom Versorgungsberechtigten be:" 
reits übergeben wurden, kommt es mitunter vor, 
daß die Versorgungsbehörden nicht in der Lage 
si11ld, sich den Beschei,d vom ühernehmer des 
Betriebes zu beschaffen. In solchen FlVl:len soll 
den Versorgungsbehöooen ebentaHs die Mög-. 
lichkeit gegeben werden, die erforder1idten 
Daten bei den Fin01lozämtern unmittelbar zu er~ 
helben. 
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Zu Artikel I Z. 26: 

Die bisher durchgeführten Erklärungs-

wegen Wegfalls ~iner Kinderzulage, die eine 
Minderung ()Ider Einstellung der· Versorgungs­
leistung, an deren. Stelle der Ausgleich gewährt 
wurde, zur Folge \gehabt hätten, ist auch dieser 
Ausgleich entsprechend neu zu bemessen. Das 
gleiche gilt auch für Fälle, in denen auf Grund 
der Anwendung der Bestimmungen des Ar#kels I 
der Novelle BGBl. Nr. 258/1967 der Versor­
gungsbezug mit 30. Juni 1967 eingestellt und nur 
ein Ausgleich gewährt .worden' ist. 

aktionen haben gezeigt, daß das Ergebnis in 
keinem Verhältnis zu -dem hi~durch bedingten 
finanziellen Verwaltungsa.ufw:md stieht. Hinzu 
kommt noch, daß die Landesinvali'denämter 
durch die Rententdynamik, die Umstellung auf 
den automatischen Zahlungsvolhug und die 
durch die Novellen zum KOVG. bedingten 
aktionsmäßigen At1beiten die von den Versor­
gungsberechtigten einlangenden Erklärungen 
nicht zeitgerecht aufarbeiten können. Auch die Zu Artikel IV: 
Erstreckung der Frist für die Aussendung der Auf Grund des Artikels I Z. 4 und 8 wenden 
Erklärungen von einem Jahr auf zwei Jaihre die Zusatzrenten ,für Schwerbeschädigte entspre­
durch ,die Novelle zum KOVG. vom 30. Juni chend einer MdE von 50 bis 80 v. H und die 
1967 bringt keine wesentliche Entlastung. Auf Zusatzrenten für Witwen erhöht. Die Erhöhung 
der anderen Seite wird jährlich in Zehntausen- macht die NeU'berechnung ,dieser Leistungen an 
den von Fällen das im Bezug einer Pension oder Hand des im Einzelfall gegebenen Sachverhaltes 
Rente aus der Sozialversicherung bestehende erforderlich. Mit Rücksicht 'darauf, daß ,die Voll­
Einkommen der Versorgungsberechtigten m~t ziehung der vorliegenden Novelle zeitlich mit 
Rücksicht auf -die jährlichen Erhöhungen infolge der Umstellung des Zahlungsvollzuges :1'uf die 
der Pension,sdynamik von den Landesinvaliden- elektronilsche Datenverarbeitung zusammenfälit, 
ämtern von Amts wegen bei den Versicherungs- wird die bescheidmäßige Neubemessung der 
trägern erhoben. Der beiliegende Gesetzentwurf -Zusatzrenten erst nach einigen Monaten mög­
sieht Idaher, gestützt auf eine Anregung des lich sein. Um aber die Versorgungsberechtigten 
Rechnungshofes, a.n Stelle __ einer periodischen so rasch wie möglich in den Genuß der verbes­
und generellen Einholung von Einkommens- -serten Versorgungsleistungen zu bril)gen, werden 
erklärungen individuelle überprüfungen der Idie Landesinvalidenämter ermächtigt, sämtliche 
Einkommensverhältn~sse vor. Die Einholung Zusatzrenten, die vor Inkrafttreten dieses 
von Einkommenserklärungen soll in Hinkunft Bundesgesetzes in-der im § 12 Abs. 2bzw. §35 
auf die Fälle und Zeitpunkte beschränkt wer- Abs. 3 KOVG. fesllgelegten vollen -Höhe gelei­
den, in denen dies von ,den LandesinvaHden- stet wurden, ohne Erlassung eines Bescheides 
ämtern als notwen-dig' erachtet wil'ld. zunächst in der gemäß Artikel I Z. 4 und 8 

Zu Artikel 11: 

Unter· dem Begriff "Versorgungsbezug" sind 
sämtliche wiederkehrenden Geldleistungen zu 
verstehen, auf die eine Person nach ,dem KOVG. 
Anspruch hat. Nach Ider derzeitigen Rechtslage 
sin'd solche Geldleistungen zur Gänze auf den 
Ausgleich (Artikel III Abs. 2 ,der Novelle BGBL 
Nr. 258/1967) anzurechnen, dieser ist entspre­
chend zu mindern bzw. einzustellen. Durch den 
beiliegenden Gesetzentwurf sollen von der An­
rechnung Leilstungen ausgenommen werden, die 
als Abgeltung von Auslagen für besondere 
Le~denszustände gewährt werden. Hiezu gehö­
ren im wesentlichen die Pflege-, Blinlden- und 
HilHosenzulagen sowie das Kle~der- und Wäsche­
pauschale nach Ar6kel VII dex Anlage zu §§ 32 
und 33. 

Artikel III Abs. 2 der Novelle BGBl. Nr. 258/ 
1967 geht davon aus, ,daß dem betreffenden 
Ausgleichsbezieher . jene Leistung erhalten blei­
ben soll, auf die er vQr dem Inkrafttreten der 
bezeichneten Novelle (1. Juli 1967) Anspruch 
hatte. Diese Begünstigung soll jedoch nur so 
lange bestehen, als im Sachverhalt keine maß­
gebende Änderung eintritt. Treten Umstände 
ein, wie zum Beispiel eine Einkommenserhöhung 
oder die Herabsetzung der Einkommensgrenze 

idieses Bundesgesetzes festgesetzten Höhe zu 
zahlen. Sollte sich bei der nachträglichen Berech:' 
nung ,des Einkommens auf. Grund ,des kon­
kreten Sachverhaltes ergelben,4aßdie Zusatz­
rente nur in einem geringeren Ausmaß gebührt, 
sind ,die zu Unrecht geleisteten Beträge durch 
Aufrechnung hereinzubringen. Die Aufrechnung 
erfolgt hiebei ohne Prüfung der Voraussetzun­
gen ,des §54KOVG. Es 'bleiben somit die Frage 
,des Versmuldens des Empfängers an ,der Ent~ 
steihung des -unrechtmäßigen Be2Juges und die 
Frage ,der Gutgläubigkeit des Empfängersunge,. 
prüft. Da die Zusatzrente zur Sicherung des 
Lebensunterhaltes dient, mußte auch dafür vor­
gesorgt wel1den, daß die Aufrechnung der 
unrechtmäßigen Rentenbezüge in Beträgen er­
fdlg~ die für den Versorgungsberechtigten wirt­
schaftlich tragbar sind. Es wurde daher be­
stimmt, ,daß die vor dem Inkrafttreten (;lieses 
Bundesgesetzes gebührenden Rentfonleiswngen 
durch die Aufrechnung nicht unterschritten 
werden dürfen, sofern in ,dem für die Renten­
neubemessung maßgebenden S~dlVerhalt keine 
Änderung eingetreten ist. 

Artikel IV der vorliegenden Novelle bildet 
eine Ausnahmebestimmung. Er kann daher 
nicht <auf die Hereinbringung anderer unge­
bührlicher Rentenbezüge angewendet werden. 
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Textgegenüberstellung 

Abzuändernder Text 

§ 6 Abs. 3 und 4: 

(3) Bei der Erteilung von Befugnissen zur Füh­
rung von Tabakverschleißgeschäften jeder Art 
genießen Empfänger einer Beschädigtenrente 
(§ 7 Abs. 1),_ Witwenrente (§ 35 Abs. 2) 
oder Witwenbeihilfe {§ 36 Abs. 2) vor anderen 
Bewerbern ein unbedingtes Vorzugsrecht. 

(4) Durch Abs. 3 werden ,die Bestimmungen 
des § 7 des Opferfürsorgegesetzes, BGBl. 
Nr. 183/1947, in seiner jeweiligen Fassung, sowie 
der Verordnung des Bundesministeriums für 
Finanzen vom 15. April 1927, BGBl. Nr. 137, 
betreffend die Besetzung ,der Verkaufsstellen des 
Tahakmonopols, in der Fa,ssung der Verordnung 
des genannten Bundesministeriums BGBl. Nr. 53/ 
1937 nicht berührt. 

, .§' 11. (1) Die Grundrente beträgt monatlich 
bei einer Minderung der Erwerbsfä,higkeit von 
. 30 v. H. . ................... _ . . . . 66 S, 

40 v. H. . ................... _ ; _ '. . 90 S, 
50 v. H. ......................... 216 S, 
60 v. H. ......................... 288 S, 
70 v. H. ........•................ 402 S, 
80, v;. H. ......................... 480 S, 
90v. H. und mehr ............... 1000 S. 

(2) Die Grundrente nach Abs. 1 ist vom 
Ersten des Monates an, in dem männliche 
Schw~rbeschädigte das 60. und weibliche Schwer­
beschädigte das 55. Lebensjahr vollenden, um 
42 S zu erhöhen. 

. (3) An die Stelle.,der in den Abs. 1 und 2 an­
geführ~en Beträge treten mit Wirkung vom 
1. Juli 1967 und in der Folge vom 1. Jänner 
eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf 
§ 63 vervielfachten Beträge. 

SI1 a Abs. 5: 

(5) Empfängern einer Pflegezulage der Stufe IlI, 
IV oder V oder einer Blindenzulage in der Höhe 
einer dieser Pflegezulagen ~st die' Schwerst­
beschädigtenzulage, .talls sich nicht aus Abs. 1 
bis 4' ein höherer Betrag ergibt, in folgender 
Möhe zu leisten: 

Be~ einem Anspruch auf Pflege(Blinden}zulage 
der Stufe III .... im halben Betrag nach 

,Abs. 4 lit.c; 
. bei einem Anspruch auf Pflege(Blinden)zulage 

der Stufe IV .... im halben Betrag nach Abs. 4 
-lit. d; 
bei einem Anspruch auf Pflege(Blinden)zulage 
der Stufe V .... ini halben Betrag nach Abs. 4 
Ijt. e. 

Neuer Text 

§ 6 Abs. 3 und 4: 

(3) Bei der Vergabe von Tabakverschleiß­
geschäften jeder Art im Sinne des III. Abschnittes 
des Tabakmonopolgesetzes 1968, BGBl. Nr. 38, 
genießen Empfänger einer Beschädigtenrente (§ 7 
Abs. 1), Witwenrente {§ 35 Abs. 2) oder Wit­
wen~eihilfe {§ 36 Abs. 2) vor anderen Bewer­
bern ein unbedingtes Vorzugsrecht. 

(4) Durch Abs. 3 werden die Bestimmungen 
des § 7 des Opferfürsorgegesetzes nicht berührt. 

§ 11. (1) Die Grundrente beträgt monatlich 
bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 

30v.H .......................... 76S, 
40 v. H. , ............. ,........... 103 S, 
50 v. H. .... .... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 248 S. 
60 v. H. ......................... 331 S. 
70 v.,H. ......................... 463 S, 
,80 v. H. . ................. '....... 600 S, 
90·v. H. und mehr ............... 1150 S. 

(2) Die Grundrente nach Abs. 1 ist vom 
Ersten des Monates an, in dem männliche 
Schwerbeschädigte das 60. und weibliche Schwer­
beschädigte das 55. Lebensjahr vollenden, um 
48 S zu erhöhen . 

. . (3)An die Stelle der iQ. den Ahs. 1 und 2 ange­
führteQ. Beträge treten mIt Wirkung vom 1. Jän­
ner 1969 und in der Folge vom 1. Jänner eines 
jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf § 63 
vervielfachten Beträge. 

S 11 a Abs. 5: 

(5) Empfängern einer Pflegezulag.e der Stufe 1II, 
IV oder V oder einer Blindenzulage in der Höhe 
einer . dieser Pflegezulagen ist die Smwerst­
beschädigtenzulage, falls sich nicht aus Abs. 1 
bis 4 ein höherer Betrag ergibt, in folgender 
Höhe zu leisten: -

Bei einem Anspruch auf Pflege(Blinden)zulage 
der Stufe III .... im Betrag nach Abs. 4lit. c; 

bei einem Anspruch auf Pflege(Blinden)zulage 
der Stufe IV '" . im Betrag nach Abs. -4 fit.d; 

hei einem Anspruch auf Pfl.ege(Blinden)zulage 
der Stufe V , ... im Betrag nach Ahs. 4Jit. e. 
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§ . .12 Abs. 1, 2, 3 und 7: 

(1) Schwerbeschädigte, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, erhalten auf Antrag zur Siche­
rung ihrer Lebenshaltung zur Grundrente eine 
Zusatzrente, wenn sie nicht in der Lage sind, eine 
Erwerbstätigkeit auszuüben, die ihnen unter Be­
rücksichtigung ihres Gesundheitszustandes, ihrer 
Lebensverhältnisse, Kenntnisse und Fähigkeiten 
unter Bedachtnahme auf die Lage des Arbeits­
marktes billigerweise zugemutet werden kann, 
oder wenn sie kein Einkommen haben, das nach 
Abs; 2 die Gewährung einer Zusatzrente aus­
schließt. 

(2) Die Zusatz,rente beträgt monatlich bei einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit von 

50 und 60 v. H. .................. 416 S, 
70 v. H ........................... 426 S, 
8,0 v. H. , .................. " ...... 504 S, 
90 v. H. und mehr ................ 550 S. 

Sie ist rmr insoweit zu zahlen, aIs' das monat­
liche Einkommen (§ 13) des Schwerbeschädigten 
ohne Berücksichtigung der Grundrente un,d einer 
allfälligen Schwerstbeschädigtenzulage die Höhe 
der ihm bei Erwel'bsunfähigkeit zust~henden Be­
schädigtenrente (Grundrente und Zusatzrente, 
jedoch ohne Berücksichtigung der Erhöhungen 
nach Abs. 3 und § 11 Abs. 2) nicht erreicht; diese 
Grenze erhöht sich, falls Kinderzulagen und 
Frauenzulage (§§ 16, 17) gebühren, um deren 
Betrag. 

(3) Die Zusatzrente ,ist insoweit zu erhöhen, 
als das monatliche Einkommen (§ 13) abzügli,ch 
eines Freibetrages von 200 S und ohne Berück­
sichtigungder Grundrente bei einer Minderung 
der Erwerbsfähigkeit von 

50 und 60 v. H. den Betrag von 425 S, 
70 und 80 v. H. den Betrag von 475 S, 
90 v. H. und mehr den Betrag .von ., 525 S 

nicht erreicht. 

(7) An die Stelle der in ,den Abs. 2 und 3 an­
geführten Beträge treten mit Wirkung vom 
1. Juli 1967 und in der Folge vom 1. Jänner 
eines jeden Jahres die unter Bedachtriahme auf 
§ 63 vervielfachten Beträge. 

§ 13 Albs. 4, 5, 8 und 9:, 

(4) Der Ermittlung des Einkommens aus 
Land- und Forstwirtschaft sind 20 v. H. des 
letztmal~g vor dem 1. Juli 1967 festgesteMten 
Einheitswertes des land- und. forstwirtschaft­
lichen Betriebes ~uzüglich 20 v. H. der Einheits,­
wertanteile der Zupachtungen und ~bzüglich 
20 v. H. der Einheitswertantei'le der Verpach­
tungen zugrun:de zu legen. Der so ermittelte 
Wert ist bei gepachteten und verpachteten 
Grußidstücken um den. vereinJbarten Pachtzins 
zu mindern bzw. zu erhöhen. Für Fruchtnießun-

§ 12 Abs. 1, 2, 3 und 7: 

, (1) Schwerbeschädigte, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, erhalten zur Sicherung ihrer 
Lebenshaltung zur Grundrente eine Zusatzrente, 
wenn sie nicht in der Lage sind, eine Erwerbs­
tätigkeit auszuüben, die ihnen unter Berück­
sichtigung ihres Gesundheitszustandes,ihrer 
Lebensverhältnisse, Kenntnisse und Fähigkeiten 
unter Bedachtnahme auf die Lage des Arbeits­
marktes billigerweise zugemutet werden kann, 
oder wenn sie keiti Einkommen haben, das nach 
Abs. 2 die Gewährung einer Zusatzrente aus­
schließt. 

(2) Die Zusatzrente beträgt monatlich 633 S. 
Sie ist - abgesehen von den in den Abs. 5 und 6 
enthaltenen Regelungen - auf Antrag und nur 
insoweit zu zahlen, als das monatliche Einkom­
men (§ 13) des Schwerbes,chädigten ohne Berück­
sichtigung der Grundrente und einer allfälligen 
Schwerstbeschädigtenzulagedie Höhe der ihm bei 
Erwerbsunfähigkeit zustehenden Besdl.ädigten­
rente (Grundrente und Zusatzrente, jedoch ohne 
Berücksichtigung der Erhöhungen nach Abs. 3 
und § 11 Abs. 2) nicht erreicht; diese Grenze 
erhöht sich, falls Kinderzulagen und Frauen­
zulage (§§ ·16, 17) gebühren, um deren Betrag. 

(3) Die Zusatzrente ist insoweit zu erhöhen,. 
als das monatliche Einkommen (§ 13) abzüglich' 
eines Freihetrages von 230 Sund ohn,e Berück~ 
sichtigung der Grundrente und einer allfälligen 
Schwerstbeschädigtenzulage bei einer Minderung 
der Erwerhsfähigkeit von . . 

50 und 60 v. H. den Betrag von .... 488 S, 
70 und 80 v. H. den Betrag von .... 546 S, 
90 v. H. und mehr den Betrag von .. 604 S 

nicht erreicht. 

(7) An die Stelle der in den Abs. 2 und 3 an­
geführten Beträge treten'· mit Wirkung vom 
1. Jänner 1969 und in der Folge vom 1. Jänner 
eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf 
§ 63 vervielfachten Beträge. 

§ 13 Abs. 4, 5, 8 und 9: 

(4) Der Ermittlung des Einkommens aus Land~ 
und Forstwirtschaft sind 20 v. H. des letztmalig 
vor dem 1. Juli 1967 festgestellten' Einheits­
wertes des land- und forstwirtschaftlichen Be­
triebes zuzüglich 20 v. H. der' Einheitswertan­
teile der Zupachtungen und abzüglich 20 v. H. 
der Einheitswertanteile der Verpachtungen zu­
grunde zu legen. Der so ermittelte Wert ist bei 
gepachteten und verpachteten Grundstücken um 
den vereinbarten Pachtzins zu mindern bzw. 
zu erhöhen. Für Fruchtnießungen gilt die 
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gen gilt die gleiche Regelung wie für Zupach­
tungen und' Verpachtungen. Zu dem sich 
hieraus ergebenden Betrag ist ein Betrag von 
1200 S - bei Verheirateten von. 1560 S­
zuzuscl:rlagen, wenn der Einheitswert des land­
und forstwirtschafnlichen BetI'iebes unter ent­
sprechender Berücksichtigung der Einheitswert­
anteile ·der Verpachtungen, Zupachtungen und 
Fruchtnießungen mindestens 5000 S. beträgt. 
Der Zuschlag ist für je weitere 1000 S des Ein­
heitswertes unter Berücksichtigung der bezeich­
neten Einheitswertanteile um 84 S, bei Verhei~ 
mteten um 109 S 20 g, zu erhöhen. Ein Zwölf tel 
des auf .diese Weise errechneten Betrages ,gilt als 
monatliches Einkommen aus Land- und Forst­
wirtschaft. 

(5) Wurde ein land- und forstwirlischaftlicher 
Betrieb vertraglich übergeben, sillid ·der Ermitt­
lung .des Einkommens des übergebers ohne 
Rücksicht auf Art und Ausmaß .der ausbedun­
genen Leistungen 12 v. H. - bei Verheirateten 
6 v. H. - des letztmalig vor dem 1. Juli 1967 
festgestellten Einheitswertes des übergebenen 
land- und fors.twirtschaftlichen Betriebes zu­
grullide zu legen. Zu dem sich hieraus ergeben­
den Betrag ist ein Betrag von 1200 S - bei 
Verheirateten von 1560 S - zuzuschlagen, wenn 
.der Einheitswert .des übergebenen land- und 
forstwirtschr.tftlichen Betrieibes mindestens 
5000 S beträgt. Der Zuschl3ig ist für je weitere 
1000 S ,des Einheitswertes um 84 S, bei Verhei­
rateten um 109 S 20g, zu erhöhen. Ein Zwölf tel 
.des auf ,diese Weise errechneten Betrages gilt ah 
monatliches Einkommen aus dem Ausgedinge. 

(8) An die Stelle der gemäß Abs. 4 bis 7 er­
rechneten monatlichen' Einkommensbeträge 
treten mit Wirkung vom 1. Juli 1967 und in der 
Folge vom 1. Järrnereines jeden Jahres die 
unter Bedachtnahme auf § 63 vervielfachten Be-
träge. . 

(9) Nutzungen und Leistungen in Güterform 
sind nach den jew"eils von der Finanzverwaltung 
kundgemachten Bewertungssätzen der Sach­
bezüge für Zwecke des Steuerabzuges vom 
Arbeitslohn 'und für Zwecke der Sozialversiche­
rung für Arbeitnehmer, die nidlt der Pensions­
versicherung der Angestellten unterliegen, zu er­
mitteln. 

gleiche Regelung wie für Zupachtungen und 
Verpachtungen. Übersteigt der Einheitswert 
des land- und forstwirtschaftlichen Betriebes 
unter entsprechender Berücksichtigung der Ein­
heitswertanteile der Verpachtungen, Zupachtun­
gen und Fruchtnießungen den Betrag von 5000 S, 
ist der nach den vorstehenden Bestimmungen 
ermittelte Betrag für: je weitere 1000 S des Ein­
heitswertes um 84 S, bei Verheirateten um 
109 S 20 g, zu erhöhen. Ein Zwölfte! des auf 
diese Weise errechneten Betrages gilt als monat-· 
liches Einkommen aus Land- und Forstwirt­
schaft. Bei Empfängern einer Beschädigtenrente 
entsprechend einer Minderung der Erwerbsfähig­
keit von 70 oder 80 v. H. ist ein Zehntel, bei 
Empfängern einer Beschädigtenrente entsprechend 
einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von min­
destens 90 v. H. oder einer Hinterbliebenenrente 
ein Fünftel des auf Grund des Einheitswertes 
ermittelten Einkommens abzusetzen. Weitere 
Absetzungen von diesem Einkommen sind nicht 
zulässig. 

(5) Wurde ein land- und forstwirtschaftlicher 
Betrieb vertraglich übergeben, sind der Ermitt­
lung des Einkommens des übergebers ohne 
Rücksicht auf Art und Ausmaß der ausbedunge­
nen Leistungen 12 v. H. - bei Verheirateten 
6 v. H. - des letztmalig vor dem 1. Juli 1967 
festgestellten Einheitswertes des übergebenen 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebes zu­
grunde zu legen. übersteigt der Einheitswert des 
übergebenen Betriebes den Betrag von 5000 S, 
ist der nach den vorstehenden ß.estimmungen er­
mittelte Betrag für je weitere 1000 S des Ein­
heitswertes um 84 S, bei Verheirateten um 
109 S 20 g, zu erhöhen. Ein Zwölf tel des auf 
diese Weise errechneten Betra.ges gilt als monat­
liches Einkommen des übergebers. Absetzungen 
von diesem Einkommen sind nicht zulässig. 

(8) An die Stelle der gemäß Abs. 4 bis 7 er­
rechneten monatlichen Einkommensbeträge tre­
ten mit Wirkung vom 1. Oktober 1968 und in 
der Folge vom 1. Jänner eines jeden Jahres die 
unter Bedachtnahme auf §. 63 rückwirkend vom 
1. Juli 1%7 an vervielfachten Beträge. 

(9) Nutzungen und L'eistungen in Güterform 
sind - sofern nicht Abs. 4 oder 5 Anwendung 
findet - nach den jeweils von der Finanzver­
waltung für die Bewertung der S~chbezüge für 
Zwecke des Steuerabzuges vom Arbeitslohn und 
für Zwecke der Sozialversi,cherung für Arbeit­
nehmer, .die nicht der Pensionsversich'erung der 
Angestellten unterliegen, k,undgemachten Sätz.en 
zu ermitteln. Nutzungen und Leistungen in 
Güterform, für die' keine Be'Wertungssätze be­
stehen, sind mit den üblichen Mittelpreisen des 
Verbrauchsortes anzusetzen. Abs. 5 letzter Satz 
gilt sinngemäß. 
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§ 18 a Abs. 1: 

(1) Schwerbeschädigte, die das 14. Lebensjahr 
vollendet und keinen Anspruch auf eine Pflege~ 
zulage oder Blindenzulage (§§ 18, 19) haben, er~ 
halten zur Beschädigtenrente auf Antrag eine 
Hilflosenzulage, wenn sie derart hilflos sind, daß 
sie ständig ,der Wartung und Hilfe einer anderen 
Person bedürfen, und wenn dieser Zustand vor~ 
aussichtlich mindestens sechs Monate dauern 
wird. Der Anspruch auf Hilflosenzulage setzt 
überdies voraus, daß ein Anspruch auf eine 
gleichartige Leistung nach anderen Bundes­
gesetzen nicht geltend gemacht werden kann. 
Die Hilflosenzulage beträgt monatlich 462 S 50 g. 
An die Stelle dieses Betrages tritt mit Wirkung 
vom 1. Juli 1967 und in der Folge vom 1. Jän~ 
ner eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme 
auf § 63 vervielfachte Betrag. 

S 22 Abs. 5: 

(5) Die ß.eiträge für die Versicherungen nach 
Abs. 1 wer,den zur Gänze vom Bunde getragen. 
Als allgemeine Beitrags.grundlag,e gilt ein kale.n­
dertäglicher Arbeitsverdienst von 48 S. Der Bei~ 
tragssatz beträgt in der Krankenversicherung 
4'8 v. H., in der Unfallversicherung 0'5 v. H. 
der allgemeinen Beitragsgrundlage .. 

§ 35 Abs. 1 bis 5: 

(1) Die Witwenrente wird als Grundrente und 
als Zusatzrentegeleistet. Zur Grundrente nach 
Abs. 2 lit. d ist keine Zusatzrente zu leisten. 

(2) Die Grundrente beträgt monatlich 
a) insolange die Witwe erwerbsunfähig ist 

oder wenn sie das 55. Lebensjahr vollendet 
. oder für. wenigstens zwei waisenrentenbe~ 
rechtigte Kinder zu sorgen hat, sowie. für 
Witwen nach Empfängern einer Pflegezu-

. lage oder Blindenzulage (§§ 18, 19) 252 S; 
b) insolange die Witwe für ein waisenrenten­

berechtigtes Kind zu sorgen.hat, 204 S; 
c) wenn die Witwe das 45. i..ebensjahr voll~ 

endet hat, 156 S; 
d) für alle anderen Witwen 90 S. 

Die wegen der Sorge für waisenrentenberechtigte 
Kinder nach lit. a oder b erhöhte Grundrente 
gebührt auch dann, wenn eine Waisenrente we­
gen Vollendung des 18. Lebensjahres (§ 39), we­
gen Erlangung der Sdbsterhaltungsfähigkeit oder 
wegen Verehelichung der Waise (§41 Abs. 1 
und 2) oder wegen Ablebens der Waise wegge~ 
fallen ist oder wegfällt. 

§ Ü! a Abs.1: 

(1) Schwerbeschädigte,. die ,das 14. Lebensjahr 
vollendet und keinen Anspruch auf eine Pflege­
zulage oder Blindenzulage '(§§ 18, 19) haben, 
erhalten zur B'eschädigtenrente auf Antrag eine 
Hilflosenzulage, wenn sie ·derart hilflos sind, daß 
sie ständig der Wartung rund Hilfe einer anderen 
Person bedürfen, und wenn dieser Zustand vo'r~ 
aussichtlich mindestens sechs Mo~ate dauern 
wird. Der Anspruch auf Hilflosenzulage setzt 
überdies voraus, daß ein Anspruch auf eine 
gleichartige Leistung· nach anderen gesetzlichen 
Vorschriften nicht geltend gemacht werden kann. 
Dies gilt jedoch nicht für Leistungen, die nach 
landesgesetzlichen Vors·chriften über Behinder~ 
tenhilfe oder über Blindenbeihilfen wegen Hilf­
losigkeit (Pflegebedürftigkeit), Blindheit oder 
praktischer Blindheit gewährt werden. Die 
Hilflosenzulage beträgt monatlich 462 S 50 g. 
An die Stelle dieses Betrages tritt mit Wirkung 
vom 1. Juli 1967 und in der Folge vom 1. Jän~ 
ner eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme 
auf § 63 vervielfachte Betrag. 

§ 22 Abs. 5: 

(5) Die Beiträge für die Versicherungen na,ch 
Abs. 1 werden zur Gänze vom Bunde getragen. 
Als allgemeine Beitragsgrundlage gilt ein kalen~ 
dertäglicher Arbeitsverdienst von 70-S. Der ß.ei­
tragssatz beträgt in der Krankenversicherung 
4'8 v. H., in der Unfallversicherung 0'5 v. H. 
der allgemeinen Beitragsgrundlage. 

§ 35 Abs. 1 bis 5: 

(1) Die Witwenrente wird als Grundrente und 
als Zusatirente geleistet. Zur Grundrente nach 
Abs. 2 lit. d ist keine Zusatzrente zu leisten. 

(2) Die Grundrente beträgt monatlich 
a) insolange die Witwe erwerbsunfähig ist 

. oder wenn sie das 55. Lebensjahr vollendet 
oder für' wenigstens zwei waisenrentenbe­
rechtigte Kinder zu' sorgen hat, sowie für 
Witwen nach Empfängern einer Pflegezu­
lage oder Blindenzulage (§§ 18, 19) 289 S; 

b) insolange die Witwe für ein waisenrenten~ 
berechtigtes Kind zu sorgen hat, 235 S; 

c) wenIl die Witwe das 45. Lebensjahr voll­
endet hat, 180 S; 

d) für alle anderen Witwen 103 S. 

Die wegen der Sorge für waisenrentenberechtigte 
Kinder nach lit. a oder b erhöhte Grundrente 
gebührt auch dann, wenn eine Waisenrente we~ 
gen Vollendung des 18. Lebensjahres (§ 39), we­
gen Erlangung der Selbsterhaltungsfähigkeit oder 
wegen Verehelichung der Waise (§ 41 Abs.· 1 
und 2) oder wegen Ablebens der Waise wegge­
fallen ist oder wegfällt. 
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16 1027 der Beilagen 

(3) Die Zusatzrente beträgt monatlich 306 S. 
Sie ist ~ abgesehen von der im Abs. 7 enthalte-' 
nen Regelung - auf Antrag und nur insoweit 
zu zahlen, als das monatliche Einkommen (§ 13) 
der Witwe ohne Berücksichtigung der Grund­
rente 75 v. H. der im § 12 Abs. 2 zweiter Satz 
aufgestellten Einkommensgrenze nicht erreicht; 
diese Grenze erhöht sich für jedes waisenrenten.:. 
berechtigte Kind um den Betrag der Kinderzu­
lage (§ 16). 

(4) Die Zusatzrente ist insoweit zu erhöhen, als 
das monatliche Einkommen (§ 13) abzüglich eines 
Freibetrages von 200 S und ohne Berücksichti­
gung der Grundrente bei Witwen nach 

Abs. 2 lit. a den Betrag von 425 S, 
Abs. 2 lit. b den Betrag von 375 S, 
Abs. 2 lit. c den Betrag von 325 S 

nicht erreicht. 

(5) An die Stelle der in den Abs. 2, 3 und 4 
angeführ'ten Beträge treten mit Wirkung vom 
1. Juli 1967 und in der Folge vom 1. Jänner 
eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf 
§ 63 vervielfachten Beträge. 

§ 43 Abs. 1 bis 3: 

(1) Waisen nach Schwerbeschädigten, die bis 
zum Tod Anspruch auf die Beschädigtenrente für 
Erwerbsunfähige hatten, ist der Anspruch auf 
Waisenrente auch dann gewahrt, wenn der Tod 
nicht die Folge einerDienstbeschädigung war. 

(2) Waisen nam Schwerbesmädigten, die im 
Zeitpunkte des Todes keinen Anspruch auf die 
Besmädigtenrente für Erwerbsunfähige hatten, 
ist, wenn der Tod nimt die Folge einer Dienst­
besmädigung war, eine Waisenbeihilfe zu bewil­
ligen. 

,(3) Die Waisenbeihilfe beträgt zwei Drittel der 
Waisenrente (§ 42 Abs. 1); sie ist nur insoweit 
zu zahlen, als da,s Einkommen (§ 13) der Waise 
oder die für den Unterhalt der Waise bestimm­
ten, aus anderen Quellen fließenden Geldmittel 
aie Höhe der Doppelwaisenrente samt voller Zu­
wendung (§ 42 Abs.1) ni mt erreimen. 

§ 46a.Hinterbliebene, die das 14. Lebens­
jahr vollendet haben, erhalten zur Hinterbliebe­
nenrente auf Antrag eine Hilflosenzulage, wenn 
sie, derart hilflos sind, daß sie ständig der War­
tung und Hilfe eine'r anderen Person bedürfen, 
und wenn dieser Zustand voraussimtlim minde­
stens sechs Monate dauern wird. Der Anspruch 
auf Hilflo,senzulage setzt überdies vor.aus, daß 
ein Anspruch ,auf eine gleichartige Leistung nam 
anderen Bundesgesetzen nimt geltend gemamt 
werden kann. Die Hilflosenzubge beträgt monat-

(3) Die Zusatzrente beträgt monatlich 380 S, 
Sie ist - abgesehen von der im Abs. 7 enthal­
tenen Regelung - auf Antrag und nur insoweit 
zu zahlen, ,als das monatliche Einkommen (§ 13) 
der Witwe ohne Berücksichtigung der Grund­
rente 75 v. H. der im § 12 Abs. 2 zweiter Satz 
aufgestellten Einkommensgrenze ni mt erreicht; 
diese Grenze erhöht sim für jedes waisenrenten­
beremtigte Kind um den Betrag der Kinderzu­
lage (§ 16). 

(4) Die Zusatzrente ist insoweit zu erhöhen, 
als das monatliche Einkommen (§ 13) abzüglim 
eines Freibetrages von 230 S und ohne Berück:' 
sichtigung der Grundrente bei Witwen nach 

Abs. 2 lit. a den Betrag von 488 S, 
Abs. 2 lit. b den Betrag von 431 S, 
Abs. 2 lit. c den Betrag von 373 S 

nimt erreicht. 

(5) An die Stelle der in den Abs. 2, 3 und 4 
angeführten Beträge treten mit Wirkung vom 
1. Jänner 1969 und in der Folge vom 1. Jänner 
eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf 
§ 63 vervielfachten Beträge. 

§ 43 Abs. 1 bis 3: 

(1) Waisen nam Schwerbesmädigten, die bis 
zum Tod Ansprum auf die Besdiädigtenrente 
für Erwerbsunfähige oder auf eine Pflegezulage 
hatten, ist der Anspruch auf Waisenrente auch 
dann gewahrt, wenn der Tod nicht die Folge 
einer Dienstbeschädigung war. 

(2) Waisen nach Smwerbeschädigten, die im 
Zeitpunkte des Todes keinen Anspruch auf die 
Besmädigtenrente für Erwerbsunfähige oder auf 
eine Pflegezulage hatten, ist, wenn der Tod nimt 
dIe Folge einer Dienstbeschädigung war, eine 
Waisenbeihilfe zu bewilligen. ' 

(3) Die Waisenbeihilfe beträgt zwei Drittel der 
Waisenrente einsmließlidl zweier Drittel einer 
allfälligen Zuwendung (§ 42 Abs. 1); sie ist nur 
insow:eit zuzahlen; als das monatlime Einkom­
men (§ 13) der Waise oder die für den Unter­
halt der Waise bestimmten, aus anderen Quellen 
fließenden Geldmittel die Höhe der Doppel­
waisenrente samt voller Zuwendung (§ 42' Abs. 1) 
nicht erreimen. 

§ 46 3. Hinterbliebene, die das 14. Lebensjahr 
vollendet haben, erhalten zur Hinterbliebenen­
rente auf Antrag eine Hilflosenzulage, wenn sie 
derart hilflos sind, daß sie ständig der Wartung 
und Hilfe einer anderen Person bedürfen, und 
wenn dieser Zustand voraussichtlich mindestens 
sechs Monate dauern wird. Der Anspruch auf 
Hilflosenzulage setzt überdies voraus, daß ein 
Ansprum ,auf eine gleichartige Leistung nach an­
deren gesetzlimen Vorschriften nimt geltend ge­
macht werden kann. Dies gilt; jedom nimt für 
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lich 462 S 50 g. An die Stelle' dieses Betrages 
tritt mit Wirkung vom 1. Juli 1967 und in der 
Folge vom 1. Jänner eines jeden Jahres der unter 
Bedachtnahme auf § 63 vervielfachte Betrag. 
§ 18 a Abs. 2 und § 29 Abs. 3 gelten sinngemäß. 

§ 48 Abs. 1: 

(1) Stirbt ein Beschädigter, werden für die auf 
den Sterbemonat folgenden drei Monate noch die 
Beträge gezahlt, _die ihm für diesen Zeitraum an 
Beschädigtenrente (§ 10) sowie Schwerstbeschä­
digtenzulage (§ 11 a), Kinderzulagen und Frauen­
zulage (§§ 16, 17), Pflegezulage und Blindenzu­
lage (§§ 18, 19), diese beiden Zulagen jedoch nur 
in der Höhe der Stufe I, und Hilflosenzulage 
(§ 18 a) zu zahlen gewesen wären. Die Gebühr­
nisse für das Sterbevierteljahr werden auf die 
für den gleichen Zeitraum zu zahlende Hinter­
bliebenenrente angerechnet. 

§ 52 Abs. 3 Z. 3: 

3. die Bestimmungen der Z. 1 und 2 gelten 
sinngemäß für Schwerstbeschädigtenzulagen, 
Pflegezulagen, Hilflosenzulagen und Blindenzu­
lagen (§§ 11 a, 18, 18 a, 46 a und 19) bei Ver­
änderungen im Zustande der Hilflosigkeit oder 
Blindheit. -

§ 63 Abs. 2: 

(2) Die in den §§ 11, 11 a, 12, 16, 17, 18, 
18 a, 20, 35, 36, 42, 46, 46 a, 47, 56 und 66 
sowie im Abschnitt VII der Anlage zu §§ 32 
und 33 angeführten Beträge sind mit Wirkung 
vom 1. Juli 1967 mit dem Anpassungsfaktor 
1,081 und in der Folge mit Wirkung vom 1. Jän­
ner eines jeden Jahres mit dem Anpassungsfaktor 
gemäß Abs. 1 zu vervielfachen. 

§63 Abs. 4 bis 6: 

(4) Pie Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 gelten 
auch hinsichtlich der gemäß § 13 Abs. 4 bis 7 
errechneten Einkommensbeträge. 

(5) Die sich aus Abs. 3 ergebenden Beträge 
sind alljährlich durch Verordnung des Bundes­
ministeriums für soziale Verwaltung' festzu­
stellen. 

(6) Die Anpassung der Versorgungsleistungel1 
ist von Amts wegen vorzunehmen; Bescheide 
sind nur auf Verlangen zu erlassen. 

Leistungen, die nach landesgesetzlichen Vorschrif­
ten über Behindertenhilfe oder über Blinden­
beihilfen wegen Hilflosigkeit (Pflegebedürftig­
keit), Blindheit oder praktischer Blindheit ge­
währt werden. Die ... wie bisheriger Text ... 
sinngemäß. 

§ 48 Abs. 1: 

(1) Stirbt ein Beschädigter, werden für die auf 
den Sterbemonat folgenden drei Monate noch 
die Beträge geleistet, die ihm für diesen Zeitraum 
an Beschädigtenrente (§ 10) sowie Schwerstbeschä­
digtenzu},a,ge (§ 11 a), Kinderzulagen und 
Frauenzulage (§§ 16, 17), Pflegezulage und 
Blillldenzulage (§§ 18, 19), diese beMen Zulagen 
jedoch nur in .der Höhe der Stufe I, und HiIf­
losenzulage (§ 18 a) eilllScl11ießlich einer aUfäHi­
gen Son,derzahlung (§ 109) zu leisten .gewesen 
wären. Die Gebüohrnisse für das Ster'beviertel­
jahr werden auf die für den gleichen Zeitraum 
zu leistende Hinter1bliebenenrente angerechnet. 

§ 52 Albs. 3 Z. 3 und 4: 

3. die Bestimmungen der Z. 1 und 2 .gelten 
sinngemäß für Schwerstbeschädigtenzula:gen, 
Pflegezulagen, Hilflosenzulagen - und B:Ii,nden'­
zuLa:gen (§§ 11 a, 18, 18 a, 46 a und 19) bei 
Veränderungen im Zustande .der Hilflosigkeit 
oder Blillldheit; 

4. die Neubemessung einer vom Einkommen 
a:bhängigen Versorgungsleistung, die auf Grund 
der alljährlichen Penosions- oder Rentenanpas­
sung erfor·derlim ist, wird mit dem Ersten des 
Monates wirksam, in dem die Einkommens­
änlderung eingetreten -ist. 

§ 63 Abs. 2: 

(2) Die in den §§ 11 a, 16, 17, 18, 18 a, 20, 
36, 42, 46, 46 a, 47, 56 und 66 sowie im Ab­
schnitt VII der Anlage zu §§ 32 und 33 ange­
führten Beträge sind mit Wirkung vom 1. Juli 
1967 mit dem Anpassungsfaktor 1,081 und in 
der Folge mit Wirkung' vom 1. Jänner eines 
jeden Jahres mit dem Anpassungsfaktor gemäß 
Abs. 1 zu vervielfachen. 

§ 63 Abs. 4 bis 7: 

_. (4) Die Bestimmungen der Abs. 2 und 3 fin­
den auf die in den §§ 11, 12, 35 und 73 ange­
führten Beträge mit der Einschränkung Anwen­
dung, daß diese Beträge der mit Wirksamkeit 
vom 1. Jänner 1969 vorzunehmenden Anpassung 
zugrunde zu legen sind. 

(5) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 gelten 
auch hinsichtlich der gemäß § 13 Abs. 4 bis 8 
errechneten Einkommensbeträge. 

(6) Die sich aus Abs. 3 ergebenden Beträge sind 
alljährlich durch Verordnung des Bundesministe­
riums für soziale Verwaltung festzustellen. 

1027 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 17 von 21

www.parlament.gv.at



18 10P der Beilagen 

§ 66 Abs .. 1 und 3: 

(1) Beschädigtementen und Hinterbliebenen­
renten sind am Ersten eines jeden Monates 
oder, wenn der Monatserste auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag oder auf den Karfreitag 
fällt, am vorhergehenden Werktag im voraus 
zahlbar. Wenn jedoch der dem Bezugsberechtig­
ten anzuweisende monatliche Zahlbetrag 90 S 
nicht übersteigt, ist die Rente am 1. Mai und 
1. November halbjährig im voraus zu zahlen. 
Krankengeld und Familien(Tag)geld ist wöchent­
lich im nachhinein zahlbar. 

(3) Auf Grund der Rentenanpassung bei den 
halbjährig im voraus zu zah,lenden Renten sich 
ergebende Nachtragsbeträge für die Monate 
Jänner bis April sind zusammen mit der für die 
Monate Mai bis Oktober gebührenden Halb­
jahresrente auszuzahlen. 

§ 72 Abs. 2: 

(2) Das Landesinvalidenamt kann über die i~ 
Abs. i bezeichneten Leistungen hinaus im Falle 
der Bedürftigkeit Mehrleistungen bewilligen. Als 
solche kommen insbesondere in Betracht: 

1. Heilbehelfe; 
2. künstlicher Zahnersatz; 
3. Hilfsmittel gegen Verunstaltung und Ver­

krüppelung; 
4. Anstaltspflege. 

§ 73 Abs. 1 un& 2: 

(1) Für jeden Versicherten ist ein Durch­
schnittsbeitrag in der Höhe von monatlich. 54 S 
zu entrichten. Gehören mehrere Versicherte 
einem gemeinsamen Haushalt an, so ist der Bei­
trag in dieser Höhe nur für den Versicherten, 
der die höchste Rente nach diesem Bundesgesetz 
bezieht, bei gleich hoher Rente· nur für den 
ältesten Versicherten (Hauptversicherten) zu 
entrichten; kommen für die Versicherung nur 
Waisen in Betracht, so gilt die jüngste Waise als 
Hauptversicherter. Für alle übrigen Versicherten 
(Zusatzversicherte) beträgt der Durchschnitts­
beitrag monatlich 11 S. 

(7) Die Anpassung der Versorgungsleistungen 
ist von Amts wegen vorzunehmen; Bescheide 
sind nur auf Verlangen zu erlassen. 

§ 66 Abs. 1: 

(1) Besch'ädigtementen und Hinterbliebenen­
renten sind am Ersten eines jeden Monates 
oder, wenn der Monatserste auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag oder auf den Karfreitag 
fällt, am vorhergehenden Werktag im voraus 
zahlbar. Wenn jedoch der dem Bezugsberechtig­
ten anzuweisende monatliche Zahlbetrag 90 S 
nicht übersteigt, ist die Rente am 1. Jänner und 
1. Juli halbjährig im voraus zu zahlen. Kranken­
geld und Familien(Tag)geld ist wöchentlich im 
nachhinein zahlbar. 
§ 66 Abs. 1: 

§ 72 Abs. 2: 

(2) Das Landesinvalidenamt hat über die im 
Abs. 1 bezeichneten Leistungen hinaus im Falle 
der Bedürftigkeit Mehrleistungen zu bewilligen. 
Als solche kommen insbesondere in Betracht: 

1. Heilbehelfe; 
2. künstlicher Zahnersatz; 
3. Hilfsmittel gegen Verunstaltung und Ver~ 

krüppelung; 
4. Anstaltspflege. 

§ 73 Abs. 1 und 2: 

(1) Für jeden Versicherten ist ein Durch­
schnittsbeitrag in der Höhe von monatlich 66 S 
zu entrichten. Gehören mehrere Versicherte 
einem gemeinsamen Haushalt an, ist der Bei­
trag in dieser Höhe nur für den Versicherten, 
der die höchste Rente nach diesem Bundesgesetz 
bezieht, bei gleich hoher Rente nur für den 
ältesten Versicherten (Hauptversicherten) zu 
entrichten; kommen für die Versicherung nur 
Waisen in Betracht, gilt die jüngste Waise als 
Hauptversich,erter. Für alle übrigen Versicherten 
(Zusatzversicherte) beträgt der Durchscl1nitts­
beitrag monatlich 13 S 50 g. Zum Beitrag für 

. versicherungspflichtige Hauptversicherte (§ 68) 
hat der Versicherte einen Anteil von 22 S zu 
leisten. Den Unterschiedsbetrag auf den Versiche­
rungsbeitrag für versicherungspflichtige Haupt­
versicherte und den Beitrag für versicherungs­
pflichtige Zusatzversicherte hat der Bund zu 
leisten. An die Stelle der voran geführten Beträge 
treten mit Wirkung vom 1. Jänner 1969 und in 
der Folge vom 1. Jänner eines jeden Jahres die 
unter Bedachtnahme auf § 63 vervielfachten Be­
träge. 
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(2) Der Beitrag für versicherungspflichtige 
Hauptversicherte (§ 68) wird mit 18 S vom Ver­
sicherten und mit 36 S vom Bunde getragen; für 
versicherungspflichtige Zusatzversicherte trägt 
der Bund den Beitrag zur Gänze. Der von den 
Pflichtversicherten zu tragende Beitragsanteil und 
der von den freiwillig Versicherten (§' 69) zu 
entrichtende Versicherungsbeitrag werden durch 
das zuständige Landesinvalidenamt (§ 79) von 
der dem Versicherten zustehenden Rente einbe­
halten. Die Landesinvalidenämter überweisen die 
Beiträge allmonatlich an den Hauptvel'band der 
österreichischen Sozialversicherungsträger ; di eser 
teilt die einlangenden Beiträge auf die einzelnen 
Gebietskrankenkassen nach einem Schlüsse! auf, 
der vom Bundesministerium für soziale Verwal­
tung auf Antrag des Hauptverhandes der öster­
reichischen Sozialversicherungsträger unter Be­
rücksichtigung des nachgewiesenen Aufwandes 
für die Krankenversicherung der Kriegshinter­
bliebenen festgesetzt wird. Reicht der Beitrag 
nicht aus, um den nachgewiesenen Aufwand zu 
decken, so kann der Aufteilungsschlüssel zu­
gunsten der Gebietskrankenkassen abgeändert 
werden, deren allgemeine finanzielle Lage dies 
begründet. -

§ 81 Abs. 1 bis 3: 

(1) Die Vorsitzenden der Schiedskommission 
und die erforderlichen Stellvertreter werden vom 
Bundesminister für soziale Verwaltung auf Vor­
schlag des in Betracht kommenden Landeshaupt­
mannes auf die Dauer von zwei Jahren berufen. 
Die Vorsitzenden (Stellvertreter) müssen rechts­
kundig sein und sollen auf dem Gebiete der 
sozialen Fürsorge besondere Erfahrungen haben. 
Sie dürfen nicht dem Aktivstande der Richter 
angehören. 

(2) Der erste Beisitzer wird vom Bundesmini­
ster für soziale Verwaltung auf die Dauer von 
zwei Jahren aus dem Kreise der nach diesem 
Bundesgesetz Versorgungsberechtigten auf Grund 
von Vorschlägen der Interessenvertretung dieser 
Personen bestellt. Für ..................... . 
haben. 

(3) Der zweite Beisitzer wird auf Grund von 
Vorschlägen der Vorstände der Landesinvaliden­
ämter vom Bundesminister für soziale Verwal­
tung auf die Dauer von zwei Jahren bestellt; er 
soll auf dem Gebiete der sozialen Fürsorge be­
sondere Erfahrungen haben. 

(2) Der von den Pflichtversicherten zu tra­
gende Beitragsanteil u,nd der von den freiwillig 
Versichem:n (§ 69) zu entrichtende Versiche­
rungsbeitrag werden durch das zuständige Lan­
desinvalidenamt (§ 79) von der dem Versicherten 
zustehenden Rente einbehalten. Die Landes­
invalidenämter überweisen die Beiträge allmonat­
lich an den Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungstrli:ger; dieser teilt die einlan­
genden Beiträge auf die einzelnen Gebiets­
krankenkassen nach einem Schlüssel auf, der vom 
Bundesministerium für soziale Verwaltung auf 
Antrag des Hauptverbandes der österreichischen 
Sozialversicherungsträger unter Berücksichtigung 
des nachgewiesenen Aufwandes für die Kranken­
versicherung der Kriegshinterbliebenen festgesetzt 
wird. Reicht der Beitrag nicht aus, um den 
nachgewiesenen Aufwand zu decken, so kann der 
Aufteilungsschlüssel zugunsten der Gebietskran­
kenkassen abgeändert werden, deren allgemeine 
finanzielfe Lage dies begründet. 

§ 81 Abs. 1 bis 3: 

(1) Die Vorsitzenden der Schiedskommission 
und die erforderlichen Stellvertreter werden vom 
Bundesminister für soziale Verwaltung auf Vor­
schlag des in Betracht kommenden Landeshaupt­
mannes auf die Dauer von drei Jahren berufen. 
Die Vorsitzenden (Stellvertreter) müssen rechts­
kundig sein und sollen auf dem Gebiete der 
sozialen Fürsorge besondere Erfahrungen haben. 
Sie dürfen nicht dem Aktivstande der Richter 
angehören. 

(2) Der erste Beisitzer wird vom Bundesmini­
ster für soziale Verwaltung auf die Dauer von 
drei Jahren aus dem Kreise der nach diesem 
Bundesgesetz Versorgungsberechtigten auf Grund 
von Vorschlägen der Interessenvertretung dieser 
Personen bestellt. Für ..... ; ............... . 
haben. 

(3) Der zweite Beisitzer wird auf Grund von 
Vorschlägen der Vorstände der Landesinvaliden­
ämter vom Bundesminister für soziale Verwal­
tung auf die Dauer von drei Jahren bestellt; er 
soll auf dem Gebiete der sozialen Fürsorge be­
sondere Erfahrungen haben. 

§ 81 Abs. 5 (neu): 

(5) Zu Vorsitzenden (Stellvertretern) oder Bei­
sitzern (Stellvertretern) sollen Personen nicht be­
stellt werden, die das 70. Lebensjahr vollendet 
haben. . 
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S 86 Abs. 3: 

(3) Im Falle der Abänderung oder Behebung 
eines Bescheides von Amts wegen gemäß den 
Vorschriften des § 68 des Allgemeinen Verwal­
tungsverfahrensgesetzes 1950 findet weder eine 
Nachzahlung von Leistungen an den Beredltigten 
nqch ein Rückersatz von Leistungen dunh den 
Empfänger statt. 

§ 91 a. Die Gemeinden sind verpflichtet, auf 
Ersuchen der Behörden der Kriegsopferversor­
gung im Ermittlungsverfahren zur Durchführung 
dieses Bundesgesetzes mitzuwirken. 

§ 99. Die Landesinvalidenämter haben alle zwei 
Jahre die Empfänger von Zusatzrente, Witwen­
und Waisenbeihilfe, Elternrente oder einer Zu­
wendung zur Doppelwaisenrente zu einer Er­
klärung über ihre Einkommensverhältnisse auf­
zufordern. Zur Abgabe dieser Erklärung ist eine 
Frist von zwei Monaten zu bestimmen. Liegt die 
Erklärung im Zeitpunkte des Ablaufes dieser 
Frist nicht vor, so ist mit der Auszahlung der 
Geldleistung innezuhalten. 

§ 109. Alle Rentenempfänger haben Anspruch 
auf eine alljährlich am 1. Mai und 1. November 
- im Jahre 1965 am 1. Juni und 1. November­
fällig werdende Sonderzahlung in der Höhe der 
ihnen am Fälligkeitstage zustehenden Renten­
gebührnisse (§ 6 Abs. 1 Z. 1 und Abs. 2 Z. 1). 

Artikel III Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 
30. Juni 1967, BGBl. Nr, 258:' , 

(2) Wenn. auf Grund von Bestimmungen des 
Artikels I der Versorgungsbezug zu mindern 
oder einzustellen wäre, ist der Unterschiedsbe­
trag als Ausgleich zu belassen. Dieser Ausgleich 
ist bei künftigen Erhöhungen des Versorgungs­
bezuges entsprechend zu mindern. 

§ 86 Abs. 3: 

(3) Im Falle der Abänderung oder Behebung 
eines Bescheides von Amts wegen gemäß den 
Vorschriften des § 68 des Allgemeinen Verwal­
tungsverfahrensgesetzes 1950 oder im' Falle der 
Erlassung eines Bescheides als Folge einer solchen 
Verfügung sind die Leistungen an den Berechtig­
ten vom Zeitpunkt ihrer Fälligkeit (§ 51), 
längstens jedoch für einen rückliegenden Zeit­
raum von drei Jahren nachzuzahlen. Maßgeben­
der Zeitpunkt für die ,Bemessung dieses Zeit­
raumes ist die Erlassung des Abänderungs- oder 
Behebungsbescheides. Ein Rückersatz von Lei­
stungen durch den Empfänger findet nicht statt. 

§ 91 a. Die Gemeinden sind verpflichtet, 'auf 
Ersuchen der Behörden der Kriegsopferversor­
gung im Ermittlungsverfahren zur Durchführung 
dieses Bundesgesetzes mitzuwirken. Die Finanz­
ämter sind den Behörden der Kriegsopferversor­
gung zur Auskunftserteilung hinsichtlich solcher 
Verhältnisse verpflichtet, die unmittelbar die Ab­
gabenfestsetzung beeinflußt haben, sofern .diese 
Daten nicht aus Abgabenbescheiden, die den 
Landesinvalidenämtern zugänglich sind, ent­
nommen werden können. 

§ 99. Die Empfänger einer vom Einkommen 
des Versorgungsberechtigten abhängigen Ver­
sorgungsleistung haben über Aufforderung des 
Landesinvalidenamtes eine Erklärung über ihre 
Einkommensverhältnisse abzugeben. Zur Abgabe 
dieser Erklärung hat das Landesinvalidenamt 
eine Frist von zwei Monaten zu bestimmen. Liegt 
die Erklärung im Zeitpunkt des Ablaufes dieser 
Frist nicht vor, ist mit der Auszahlung der 
Geldleistung innezuhalten. 

§ 109. Alle Rentenempfänger haben Anspruch 
auf eine alljährlich am 1. Mai und am 1. Novem­
ber fällig werdende Sonderzahlung in der 
Höhe der ihnen am Fälligkeitstage zustehenden 
Rentengebührnisse (§ 6 Abs. 1 Z. 1 und Abs. 2 
Z. 1). Wird die Rente gemäß § 66 Abs. 1 halb­
jährig im voraus gezahlt, tritt die Fälligkeit 
der Sonderzahlungen am 1. Jänner und am 
1. Juli jedes Jahres ein. 

Artikel 11 

(Knderurtg des Artikels III Abs. 2 des Bundes'­
gesetzes BGBl. Nr. 258/1967) 

(2) Wenn auf Grund von Bestimmungen des 
Artikels I der Versorgungsbezug zu mindern 
oder einzustellen wäre, ist der Unterschieds be­
trag als Ausgleich zu belassen. Dieser Ausgleich 
ist bei künftigen Erhöhungen des Versorgungs­
bezuges entsprechend zu mindern. Dies gilt je­
doch nicht für den Bezug einer Pflegezulage, 
Blindenzulage, Führhundzulage (-beihilfe), Hilf­
losenzulage und eines Kleider- und, Wäsche-. 
pauschales. Tritt eine Knderung in der Sach- oder 

1027 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)20 von 21

www.parlament.gv.at



1027 der Beilagen 21 

Rechtslage ein, die die Minderung oder Einstel­
lung jener Versorgungsleistung, an deren Stelle 
der Ausgleich gewährt wurde, zur Folge hätte, 
ist der Ausgleich unter Bedachtnahme auf die 
Bestimmungen des § 52 des Kriegsopferversor­
gungsgesetzes 1957 entsprechend zu mindern oder 
einzustellen. 

Artikel III 

Im Jahre 1969 ist an Stelle der gemäß Ar­
tikel I Z. 17 und 27 am 1. Jänner und am 1. Juli 
fälligen Halbjahresrentenzahlungen die Rente 
einschließlich der bei den Sonderzahlungen am 
1. Mai für die Monate Mai bis Dezember 1969 
zu zahlen. 

Artikel IV 

Die in Durchführung dieses Bundesgesetzes er­
forderlichen Neubemessungen von Versorgungs­
leistungen haben von Amts wegen zu erfolgen. 
Zusatzrenten, die vor Inkrafttreten dieses Bun­
desgesetzes in der im § 12 Abs. 2 bzw. § 35 
Abs. 3 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 
festgesetzten vollen Höhe geleistet wurden, kön­
nen ohne Erlassung eines Bescheides zunächst in 
der gemäß Artikel I Z. 4 bzw. 8 dieses Bundes­
gesetzes festgesetzten Höhe gezahlt werden. Er­
geben sich dadurch ungebührliche Renten­
bezüge, sind sie nach der endgültigen Bemessung 
der Rentengebührnisse durch Aufrechnung 
- ohne Anwendung der Bestimmungen des § 54 
des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 
hereinzubringen. Durch die Aufrechnung dürfen 
die unmittelbar vor dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes gebührenden Rentenleistungen 
nicht unterschritten werden, sofern in dem für 
die Rentenbemessung maßgeblichen Sachverhalt 
keine Änderung eingetreten ist .. 

Artikel V 

(1) Es treten in Kraft: 
a) Artikel I Z. 17, 18, 27 und Artikel III am 

1. Jänner 1969, 
b) A'rtikel I Z. 22 am 1. Jänner 1970, 
c) alle übrigen Bestimmungen dieses Bundes­

gesetzes rückwirkend mit 1. Oktober 1968. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
. ist das Bundesministerium für soziale Verwal­
tung, hinsichtlich des Artikels I Z. 1 und Z. 25 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Finanzen betraut. 

1027 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 21 von 21

www.parlament.gv.at




